
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

f"' ·&bolkt 
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Lukas Hammer, Tanja Graf, Alois Schroll, 
Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage 733 der Beilagen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über den Ausbau von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz - EAG) erlassen wird sowie das 
Ökostromgesetz 2012, das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010, das 
Gaswirtschaftsgesetz 2011, das Energielenkungsgesetz 2012, das Energie-Control-Gesetz, 
das Bundesgesetz zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für 
alternative Kraftstoffe, das Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz, das 
Starkstromwegegesetz 1968 und das Bundesgesetz über elektrische Leitungsanlagen, die 
sich nicht auf zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken, geändert werden 
(Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket - EAG-Paket) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die oben erwähnte Vorlage wird wie folgt geändert: 

1. Art. I (Bundesgesetz über den Ausbau von Energie aus erneuerbaren Quellen) wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 6 folgender Eintrag eingefagt: 
„§ 6a. Ökosoziale Kriterien" 

2. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zur Überschrift des 2. Hauptstückes des 2. Teils: 

„2. Hauptstück 

Investitionszuschüsse für die Neuerrichtung, Revitalisierung und Erweiterung von Anlagen" 

3. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu§ 56 folgender Eintrag eingefagt: 
„§ 56a. Investitionszuschüsse für Wasserkraftanlagen" 

4. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu§ 57 folgender Eintrag eingefagt: 
„§ 57a. Investitionszuschüsse für Anlagen auf Basis von Biomasse" 

5. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu§ 72 folgender Eintrag eingefagt: 
„§ 72a. Kostendeckelung für Haushalte" 

6. Im Inhaltsverzeichnis entfallt der Eintrag zu§ 101. 

7. (Verfassungsbestimmung) In§ I entfallt der Ausdruck „Änderung,". 

8. In § 2 Abs. 2 Z 3 wird die Wortfolge „auf Erdgasqualität" durch die Wortfolge „entsprechend den 
Anforderungen der anwendbaren Regeln der Technik gemäß § 7 Abs. 1 Z 53 des 
Gaswirtschaftsgesetzes 2011 (GWG 2011), BGBL 1 Nr. 107/2011 ," ersetzt. 

9. In§ 4 Abs. 4 wird die Zahl „2019" durch die Zahl „2020" ersetzt. 

10. § 5 Abs. I Z 2 bis 4 erhalten die Ziffernbezeichnungen „3." bis „5."; nach Z I wird folgende Z 2 
eingefügt: 

„2. „Agri-PV-Flächen" Grundflächen, die gleichzeitig zur Stromproduktion mittels Photovoltaik und 
zur landwirtschaftlichen Produktion genutzt werden;" 

11. § 5 Abs. I Z 6 entfallt; die bisherige Z 5 erhält die Ziffernbezeichnung „6.". 

12. In§ 5 Abs. I Z 15 und 16 entfallt jeweils der Ausdruck „Abs. l "; außerdem entfallt jeweils die Wortfolge 
„ ,ausschließlich zu betrieblichen Zwecken eingesetzt wird". 
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13. In§ 5 Abs. 1Z16 wird der Ausdruck „ElWOG 201 O" durch den Ausdruck „des Elektrizitätswirtschafts­
und - organisationsgesetzes 2010 (ElWOG 2010), BGBI. 1 Nr. 110/2010," ersetzt. 

14. In§ 5 Abs. 1 Z 26 wird nach der Wortfolge „zu leisten ist und der" das Wort „anteiligen" eingefügt. 

15. In § 5 Abs. 1 Z 31 wird die Wortfolge „des Elektrizitätswirtschafts- und - organisationsgesetzes 2010 
(ElWOG 2010), BGBL 1 Nr. 110/2010," durch den Ausdruck „ElWOG 2010" ersetzt. 

16. § 5 Abs. 1Z38 lautet: 
„38. „Revitalisierung" das Repowering von Wasserkraftanlagen, welches ohne Einrechnung 

wasserrechtlich bewilligter Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung des Gewässerzustandes 
zu einer Erhöhung der Engpassleistung oder zu einer Erhöhung des Regelarbeitsvermögens führt, 
wobei die Erhöhung der Engpassleistung oder des Regelarbeitsvermögens bei Wasserkraftanlagen 
mit einer Engpassleistung bis 1 MW (vor Revitalisierung) zumindest 5% und bei 
Wasserkraftanlagen mit einer Engpassleistung über 1 MW (vor Revitalisierung) zumindest 3% 
betragen muss. Unter Einrechnung wasserrechtlich bewilligter Maßnahmen zum Erhalt oder zur 
Verbesserung des Gewässerzustandes dürfen die Engpassleistung oder das Regelarbeitsvermögen 
nach durchgeführter Revitalisierung nicht unter den vor der Revitalisierung erreichten Werten 
liegen; eine Revitalisierung ist nur dann gegeben, wenn mindestens zwei der wesentlichen 
Anlagenteile, wie Turbine, Wasserfassung, Druckleitung, Triebwasserkanal, Krafthaus, 
Fischwanderhilfe oder Staumauer bzw. Wehranlagen, welche vor Baubeginn bereits bestanden 
haben, weiter verwendet werden;" 

17. In § 5 Abs. 2 wird die Wortfolge „Gaswirtschaftsgesetzes 2011(GWG2011), BGBL 1Nr. 107/2011 ," 
durch den Ausdruck „GWG 2011 " ersetzt. 

18. In § 6 Abs. 3 letzter Satz wird nach der Wortfolge „Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien" die 
Wortfolge „und Treibhausgaseinsparungen" eingefügt. 

19. Nach § 6 wird folgender§ 6a samt Überschrift eingefügt: 

„Ökosoziale Kriterien 

§ 6a. (1) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie kann im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
mit Verordnung Kriterien zur Förderung erhöhter sozialer und arbeitnehmerschutzrechtlicher Standards 
sowie zur Erhöhung regionaler Wertschöpfung festlegen, die Voraussetzungen für den Erhalt von 
Förderungen nach diesem Bundesgesetz darstellen. 

(2) Zu den Kriterien gemäß Abs. 1 zählen beispielsweise: 
1. Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit, Gleichstellung und 

Gleichbehandlung unter der Belegschaft; 
2. Bereitstellung von besonderen arbeitsplatzbezogenen Qualitätssicherungsmaßnahmen hinsichtlich 

Sicherheit oder Gesundheit; 
3. arbeitsrechtliche Bedingungen einschließlich kollektivvertraglicher Einstufungen; 
4. regionale (europäische) Wertschöpfung bei Komponenten. 

(3) Nachweise über die Einhaltung der gemäß Abs. 1 bestimmten Kriterien sind dem Gebot gemäß 
§ 20 sowie den Anträgen gemäß den §§ 45 , 54, 55 und 59 anzuschließen." 

20. In § 7 Abs. 1 letzter Satz wird der Ausdruck „§ 56 Abs. 8, 57 Abs. 7" durch den Ausdruck „§ 56 Abs. 13, 
§ 56a Abs. 6, § 57 Abs. 7, § 57a Abs. 7" ersetzt. 

21 . (Verfassungsbestimmung) § 7 Abs. 5 lautet: 

„(5) (Verfassungsbestimmung) Wenn die Kürzungen gemäß Abs. 1 die Erreichung der Ziele gemäß 
§ 4 Abs. 4 gefährden, hat die Bundesregierung dem Nationalrat unverzüglich eine Gesetzesvorlage 
zuzuleiten, mit der unter Berücksichtigung der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit die 
Zielerreichung gemäß § 4 Abs. 1 sichergestellt werden kann. Darüber hinaus hat die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Wege des Ministerrats dem 
Nationalrat unverzüglich einen Bericht zu übermitteln, in dem die Kürzungen gemäß Abs. 1 samt 
Auswirkungen auf die Zielerreichung gemäß § 4 Abs. 4 dargestellt sind. Der Bericht hat alle relevanten 
Berechnungen und Prognosen sowie alle diesen zugrundeliegenden Daten und Werte zu umfassen." 

22. In § 10 Abs. 1Z1 lit. b wird der Ausdruck „10 MW" durch den Ausdruck „25 MW" ersetzt. 
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23. In§ 10 Abs. 1 Z 1 lit. bb wird nach dem Wort „Revitalisierungen" ein Beistrich eingefügt. 

24. In§ 10 Abs. 1 Z 1 letzter Satz wird der Ausdruck „lit. b" durch den Ausdruck „lit. bb" ersetzt. 

25. § 10 Abs. 1 Z 3 lautet: 
„3. neu errichteten Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 10 kWpeak sowie 

Erweiterungen von Photovoltaikanlagen um eine Engpassleistung von mehr als l 0 kW peak·" 

26. In § 10 Abs. 1 Z 4 wird nach der Wortfolge „mit einer Engpassleistung bis 5 MWel" und der Wortfolge 
„mit einer Engpassleistung über 5 MWel" jeweils der Klammerausdruck „(nach dem Repowering)" 
eingefügt. 

27. In § 10 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „an das österreichische öffentliche Elektrizitätsnetz 
angeschlossen, " die Wortfolge „nach Maßgabe der technischen und organisatorischen Regeln gemäß § 22 
des Energie-Control-Gesetzes" eingefügt. 

28. In§ 10 erhält der bisherige Abs. 4 die Absatzbezeichnung „(6)"; nach Abs. 3 werden folgende Abs. 4 
und 5 eingefügt: 

„(4) Bei Anlagen auf Basis von Biomasse wird keine Förderung für die aus Tiermehl, Ablauge oder 
Klärschlamm resultierenden Erzeugungsmengen gewährt. 

(5) Für neu errichtete Anlagen wird eine Förderung unabhängig davon gewährt, ob ein bestehender 
Zählpunkt weiterverwendet wird oder nicht." 

29. In § 11 Abs. 5 wird die Wortfolge „Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung unter l MW" durch 
die Wortfolge „Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung unter 5 MW" ersetzt. 

30. In§ 11 Abs. 6 wird die Wortfolge „Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung ab 1 MW" durch die 
Wortfolge „Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung ab 5 MW" ersetzt. 

31. In § 18 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus" die Wortfolge „, der Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort und dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz" 
eingefügt. 

32. In § 18 Abs. 2 Z 3 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 4 wird angefügt: 
„4. zwischen neu errichteten und repowerten Anlagen ist zu differenzieren; für Anlagen auf Basis von 

Biomasse ist eine Differenzierung nach dem Rohstoffeinsatz zulässig." 

33. In§ 20 Z 8 wird nach der Wortfolge „den Erlag einer" das Wort „allfälligen" eingefügt. 

34. § 22 Abs. 1 lautet: 

„(1) Überschreitet die Gebotsmenge eines Gebotes 100 kW, müssen Bieter bei der 
EAG-Förderabwicklungsstelle eine Sicherheitsleistung erlegen, durch die die Zahlung von Pönalen gemäß 
§ 28 gesichert wird." 

35. § 28 samt Überschrift lautet: 

„Pönalen 

§ 28. (1) Überschreitet die Gebotsmenge eines Gebotes 100 kW, müssen Bieter an die 
EAG-Förderabwicklungsstelle eine Pönale zahlen 

l . in der Höhe der zu erlegenden Erstsicherheit, wenn der Zuschlag gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 erlischt; 
2. in der vollen Höhe der zu erlegenden Sicherheit, wenn der Zuschlag gemäß§ 27 Abs. 1 Z 2 bis 4 

erlischt. 

(2) Überschreitet die Gebotsmenge eines Gebotes 100 kW nicht, müssen Bieter an die EAG­
Förderabwicklungsstelle eine Pönale in der Höhe der Gebotsmenge multipliziert mit 50 Euro pro kW bzw. 
kW peak zahlen, wenn der Zuschlag gemäß § 27 Abs. 1 Z 2 bis 4 erlischt. 

(3) Wurde die Sicherheit durch Einzahlung auf ein Konto der EAG-Förderabwicklungsstelle erlegt, 
wird die Forderung gemäß Abs. 1 durch die Einbehaltung der Sicherheit erfüllt. Wurde die Sicherheit in 
Form einer Bankgarantie erlegt, kann sich die EAG-Förderabwicklungsstelle für ihre Forderung gemäß 
Abs. 1 durch den Abruf der Bankgarantie befriedigen, wenn der Bieter den entsprechenden Geldbetrag 
nicht umgehend ab Erlöschen des Zuschlages auf ein von der EAG-Förderabwicklungsstelle 
bekanntzugebendes Konto überweist. 
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(4) Forderungen gemäß Abs. 2 sind umgehend nach Erlöschen des Zuschlags durch Überweisung des 
entsprechenden Geldbetrags auf ein von der EAG-Förderabwicklungsstelle bekanntzugebendes Konto zu 
erfüllen. 

(5) Die Pönalen fließen dem Fördermittelkonto gemäß§ 77 zu." 

36. § 33 samt Überschrift lautet: 

„Abschlag für Freiflächenanlagen 

„(1) Für Photovoltaikanlagen auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche oder einer Fläche 1m 
Grünland verringert sich die Höhe des Zuschlagswertes um einen Abschlag von 25%. 

(2) Die Höhe des Abschlags gemäß Abs. 1 kann im Hinblick auf die Erreichung der Ausbauziele für 
Photovoltaik gemäß § 4 Abs. 4 und im Hinblick auf die Vermeidung der Verdrängung landwirtschaftlicher 
Flächen oder Grünflächen mit Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus geändert werden. 

(3) Der Abschlag gemäß Abs. l entfällt zur Gänze oder teilweise für Anlagen, die 
1. auf einer Agri-PV-Fläche errichtet werden und durch die Errichtung die hauptsächliche 

landwirtschaftliche Nutzung nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt wird, oder 
2. auf oder an einem Gebäude oder einer baulichen Anlage, das oder die zu einem anderen Zweck als 

der Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen zumindest drei Jahre vor Antragstellung auf 
Förderung fertiggestellt wurde, errichtet werden, oder 

3. auf einem durch bauliche Eingriffe geschaffenen Wasserkörper errichtet werden, oder 
4. auf einer geschlossenen oder genehmigten Deponiefläche oder einer Altlast errichtet werden, oder 
5. auf einem Bergbau- oder Infrastrukturstandort errichtet werden, oder 
6. auf militärischen Flächen, mit Ausnahme von militärischen Übungsgeländen, errichtet werden. 

(4) Die Höhe des Abschlags für Anlagen gemäß Abs. 3 ist mit Verordnung der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus festzulegen. Es sind auch die technischen, 
ökonomischen und ökologischen Anforderungen festzulegen. Eine Differenzierung zwischen 
Anlagentypen ist zulässig." 

3 7. § 34 samt Überschrift lautet: 

„Frist zur Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen 

§ 34. (1) Die Frist zur Inbetriebnahme beträgt 
1. bei Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung bis 100 kW peak und Erweiterungen von 

Photovoltaikanlagen um eine Engpassleistung von bis zu 100 kW peak sechs Monate, 
2. bei Photovoltaikanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 100 kW peak und Erweiterungen 

von Photovoltaikanlagen um eine Engpassleistung von mehr als 100 kWpeak zwölf Monate 
ab Veröffentlichung des Zuschlags auf der Internetseite der EAG-Förderabwicklungsstelle. 

(2) Die Frist gemäß Abs. 1 Z 1 kann von der EAG-Förderabwicklungsstelle einmal um bis zu drei 
Monate, die Frist gemäß Abs. 1 Z 2 einmal um bis zu zwölf Monate verlängert werden, wenn der Bieter 
glaubhaft darlegt, dass die Ursachen für die nicht-fristgerechte Inbetriebnahme nicht in seinem 
Einflussbereich liegen." 

38. In§ 36 Abs. 1 wird der Ausdruck „15 000 kW" durch den Ausdruck „7 500 kW" ersetzt. 

39. § 38 samt Überschrift lautet: 

„Höchstpreis für Repowering 

§ 38. Für repowerte Anlagen auf Basis von Biomasse hat die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, der Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort und dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz mit 
Verordnung einen eigenen Höchstpreis gemäß § 18 festzulegen, der um mindestens l % unter dem 
Höchstpreis für neu errichtete Anlagen auf Basis von Biomasse liegen muss." 

40. In§ 39 wird in Abs. 1 der Ausdruck „24 Monate" durch den Ausdruck „36 Monate" und in Abs. 2 der 
Ausdruck „24 Monate" durch den Ausdruck „zwölf Monate" ersetzt. 
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41 . In§ 44 wird in Abs. 1 der Ausdruck „24 Monate" durch den Ausdruck „36 Monate" und in Abs. 2 der 
Ausdruck „zweimal" durch den Ausdruck „einmal" ersetzt. 

42. In § 47 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus" die Wortfolge „, der Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort und dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz" 
eingefagt. 

43. In§ 47 Abs. 2 Z 5 wird das Wort „Engpassleistung" durch die Wortfolge „Jahresstromproduktion und 
dem Grad der Revitalisierung" ersetzt. 

44. § 47 Abs. 2 Z 7 lautet: 
„7. für Anlagen auf Basis von Biomasse ist zwischen neu errichteten und repowerten Anlagen zu 

differenzieren; eine Differenzierung nach dem Rohstoffeinsatz ist zulässig." 

45. In§ 49 Abs. 2 wird der Ausdruck „75 000 kW" durch den Ausdruck „100 000 kW" ersetzt. 

46. In§ 49 Abs. 3 wird der Ausdruck „24 Monaten" durch den Ausdruck „36 Monaten" ersetzt. 

47. In§ 50 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „Neu errichtete" die Wortfolge „und repowerte" eingefagt. 

48. In§ 50 Abs. 2 wird der Ausdruck „15 000 kW" durch den Ausdruck „7 500 kW" ersetzt. 

49. In § 50 Abs. 3 und§ 51 Abs. 3 wird der Ausdruck „24 Monaten" jeweils durch den Ausdruck „36 
Monaten" ersetzt. 

50. In § 53 Abs. 2 erster Satz wird das Wort „ab" durch das Wort „über" ersetzt; nach dem Ausdruck 
„10 km" wird das Wort „Leitungslänge" eingefagt. 

51 . § 54 Abs. 2 lautet: 

„(2) § 10 Abs. 2 bis 6 sind auf Anlagen gemäß Abs. 1 anzuwenden. Überförderungen sind zu 
vermeiden." 

52. Die Überschrift des 2. Hauptstückes des 2. Teils lautet: 

„2. Hauptstück 
Investitionszuschüsse für die Neuerrichtung, Revitalisierung und Erweiterung von 

Anlagen" 

53. In§ 55 Abs. 1 wird der Ausdruck „§§ 56 und 57" durch den Ausdruck „§§ 56, 56a, 57 und 57a" ersetzt. 

54. In§ 55 Abs. 4 wird der Ausdruck „§§ 56 Abs. 6 und 57 Abs. 5" durch den Ausdruck „§ § 56 Abs. 6, 56a 
Abs. 5, 57 Abs. 5 und 57a Abs. 5" ersetzt. 

55. In§ 55 Abs. 8 wird der Ausdruck „§§ 56 Abs. 9 und 57 Abs. 8" durch den Ausdruck „§§ 56 Abs. 14, 
56a Abs. 7, 57 Abs. 8 und 57a Abs. 8 "ersetzt. 

56. § 56 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Neuerrichtung und die Erweiterung einer Photovoltaikanlage können bis zu 1 000 kWpeak 
Engpassleistung einer Anlage durch Investitionszuschuss gefördert werden." 

57. § 56 Abs. 4 erster Satz lautet: 

„Für die Kategorien B, C und D sind mit Verordnung gemäß § 58 höchstzulässige Fördersätze pro 
kW peak festzulegen." 

58. § 56 Abs. 7 bis 9 lauten: 

„(7) Die Höhe des Investitionszuschusses bestimmt sich für Photovoltaikanlagen der Kategorien B, C 
und D aus dem angegebenen Förderbedarf pro kWpeak und für Stromspeicher und Photovoltaikanlagen der 
Kategorie A aus dem durch Verordnung festgelegten fixen Fördersatz und ist mit maximal 30% des 
unmittelbar für die Errichtung oder Erweiterung erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive 
Grundstückskosten) begrenzt. 

(8) Für Photovoltaikanlagen, die auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche oder einer Fläche im 
Grünland errichtet werden, verringert sich der Investitionszuschuss um einen Abschlag von 25%. 
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(9) Die Höhe des Abschlags gemäß Abs. 8 kann im Hinblick auf die Erreichung der Ausbauziele für 
Photovoltaik gemäß§ 4 Abs. 4 und im Hinblick auf die Vermeidung der Verdrängung landwirtschaftlicher 
Flächen oder Grünflächen mit Verordnung gemäß§ 58 geändert werden." 

59. Dem § 56 werden folgende Abs. 10 bis 14 angefügt: 

„(10) Der Abschlag gemäß Abs. 8 entfällt zur Gänze oder teilweise für Anlagen, die 
l. auf einer Agri-PV-Fläche errichtet werden und durch die Errichtung die hauptsächliche 

landwirtschaftliche Nutzung nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt wird, oder 
2. auf oder an einem Gebäude oder einer baulichen Anlage, das oder die zu einem anderen Zweck als 

der Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen zumindest drei Jahre vor Antragstellung auf 
Förderung fertiggestellt wurde, errichtet werden, oder 

3. auf einem durch bauliche Eingriffe geschaffenen Wasserkörper errichtet werden, oder 
4. auf einer geschlossenen oder genehmigten Deponiefläche oder einer Altlast errichtet werden, oder 
5. auf einem Bergbau- oder Infrastrukturstandort errichtet werden, oder 
6. auf militärischen Flächen, mit Ausnahme von militärischen Übungsgeländen, errichtet werden. 

( 11) Die Höhe des Abschlags für Anlagen gemäß Abs. 10 ist mit Verordnung gemäß § 5 8 festzulegen. 
Es sind auch die technischen, ökonomischen und ökologischen Anforderungen festzulegen. Eine 
Differenzierung zwischen Anlagentypen ist zulässig. 

(12) Für innovative Photovoltaikanlagen kann mit Verordnung gemäß § 58 ein Zuschlag von bis zu 
30% vorgesehen werden. Eine Differenzierung zwischen Anlagentypen ist zulässig. In allen Fällen darf die 
Höhe des Investitionszuschusses nicht mehr als 45% der umweltrelevanten Mehrkosten betragen. Davon 
unberührt bleiben allfällige Zuschläge gemäß der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABI. Nr. L 187 vom 26.06.2014 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2020/972, ABI. Nr. L 215 vom 07.07.2020 S. 3. 

(13) Werden die für einen Fördercall zur Verfügung stehenden Fördermittel in einer Kategorie nicht 
ausgeschöpft, sind die verbleibenden Mittel zur Bedeckung der Förderanträge in den übrigen Kategorien, 
beginnend mit dem niedrigsten Förderbedarf pro kWpeak, zu verwenden. Bei gleichem Förderbedarf pro 
kW peak entscheidet der Zeitpunkt des Einlangens im Sinne des Abs. 6 dritter Satz. Hiernach verbleibende 
Mittel sind den Fördermitteln der jeweiligen Kategorie im nachfolgenden Fördercall desselben Jahres 
zuzuschlagen. Nicht ausgeschöpfte Mittel am Ende eines Kalenderjahres sind den Fördermitteln des 
Folgejahres entsprechend zuzuschlagen, soweit keine Verschiebung der Fördermittel zugunsten des 
Ausschreibungsvolumens für Betriebsförderungen oder eine Kürzung der Fördermittel nach § 7 erfolgt. 
Werden die Fördermittel in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht ausgeschöpft, können die nicht 
ausgeschöpften Mittel unter Berücksichtigung der Ergebnisse des EAG-Monitoringberichts gemäß § 90 
durch Verordnung gemäß§ 58 anderen Technologien und Förderarten zugeschlagen werden. 

(14) Die Anlage, sofern eine Erweiterung erfolgt, die erweiterte Anlage, ist 
1. bei einer Engpassleistung bis 100 kW peak oder Erweiterungen um eine Engpassleistung von bis zu 

100 kWpeak innerhalb von sechs Monaten, 
2. bei einer Engpassleistung von mehr als 100 kW peak oder Erweiterungen um eine Engpassleistung 

von mehr als 100 kWpeak innerhalb von zwölf Monaten 
nach Abschluss des Fördervertrages in Betrieb zu nehmen. Die Frist gemäß Z 1 kann abweichend von§ 55 
Abs. 8 einmal um bis zu drei Monate verlängert werden, wenn der Fördernehmer glaubhaft darlegt, dass 
die Ursachen für die nicht fristgerechte Inbetriebnahme nicht in seinem Einflussbereich liegen." 

60. Nach§ 56 wird folgender§ 56a samt Überschrift eingefügt: 

„Investitionszuschüsse für Wasserkraftanlagen 

§ 56a. (1) Die Neuerrichtung und Revitalisierung einer Wasserkraftanlage mit einer Engpassleistung 
bis 2 MW (nach Revitalisierung) kann durch Investitionszuschuss gefördert werden, mit Ausnahme von 

1. Neubauten und Revitalisierungen, die in ökologisch wertvollen Gewässerstrecken mit sehr gutem 
ökologischen Zustand liegen, sowie Neubauten und Revitalisierungen, die in ökologisch 
wertvollen Gewässerstrecken liegen, die auf einer durchgehenden Länge von mindestens einem 
Kilometer einen sehr guten hydromorphologischen Zustand aufweisen; 

2. Neubauten und Revitalisierungen, die den Erhaltungszustand von Schutzgütern der Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), ABI. Nr. L 206 vom 22.07.1992 S. 7, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2013117/EU, ABI. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 193, in der Fassung der 

„ 
AA-157 XXVII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original)6 von 25

www.parlament.gv.at



' 
7 

Berichtigung ABl. Nr. L 95 vom 29 .03 .2014 S. 70, oder der Richtlinie 2009/147/EG über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie), ABl. Nr. L 20 vom 26.01.2010 
S. 7, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2019/2010, ABI. Nr. L 170 vom 25.06.2019 
S. 115, verschlechtern und in Schutzgebieten (Natura 2000, Nationalpark) liegen. 

Z 2 gilt nicht für Vorhaben, für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits ein 
Vorverfahren gemäß § 4 UVP G 2000 oder ein Genehmigungsverfahren gemäß § 5 UVP G 2000 anhängig 
ist, wenn die Wasserkraftanlage eine bestehende Wasserkraftanlage in einer Gewässerstrecke mit mehreren 
bestehenden Wasserkraftanlagen ersetzt und zu einer Reduktion der Anzahl von energetisch genutzten 
Querbauwerken in dieser Gewässerstrecke sowie einer Verbesserung des Erhaltungszustandes anderer 
Schutzgüter im Sinne der Z 2 im betroffenen Schutzgebiet führt und ein Verlust von prioritären 
Lebensräumen und anderen Lebensräumen gemäß Anhang 1 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie doppelt 
kompensiert wird. 

(2) Die jährlichen Fördermittel für Investitionszuschüsse gemäß Abs. 1 betragen insgesamt mindestens 
5 Millionen Euro, vorbehaltlich allfälliger Kürzungen gemäß § 7 oder § 55 Abs. 5, und werden getrennt 
nach folgenden Kategorien vergeben: 

1. Kategorie A: Neuerrichtung, 

2. Kategorie B: Revitalisierung. 

Sofern die jährlichen Fördermittel von mindestens 5 Millionen Euro aufgrund von Kürzungen gemäß § 7 
oder§ 55 Abs. 5 nicht unterschritten werden, sind für Z 1 (Kategorie A) mindestens 2 Millionen Euro und 
für Z 2 (Kategorie B) mindestens 3 Millionen Euro bereitzustellen. Diese Aufteilung der Fördermittel kann 
durch Verordnung gemäß§ 58 abgeändert werden. 

(3) Die Höhe des Investitionszuschusses ist durch Verordnung gemäß§ 58 in Fördersätzen pro kW je 
Kategorie festzulegen, wobei die Förderhöhe mit 30% des unmittelbar für die Neuerrichtung oder 
Revitalisierung der Anlage erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive Grundstück) begrenzt ist. In 
allen Fällen darf die Höhe des Investitionszuschusses nicht mehr als 45% der umweltrelevanten Mehrkosten 
betragen. Davon unberührt bleiben allfällige Zuschläge gemäß der Verordnung (EU) Nr. 651 /2014. 

(4) Fördercalls haben einmal jährlich zu erfolgen. Sie sind unter Angabe der je Kategorie und 
Fördercall zur Verfügung stehenden Mittel mit Verordnung gemäß § 58 festzulegen und auf der 
Internetseite der EAG-Förderabwicklungsstelle bekanntzumachen. Die Frist zur Einreichung der Anträge 
darf zwei Wochen nicht unterschreiten. 

(5) Anträge, die innerhalb der Einreichfrist eines Fördercalls bei der EAG-Förderabwicklungsstelle 
einlangen, werden nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens bei der EAG-Förderabwicklungsstelle gereiht. 

(6) Werden die für einen Fördercall zur Verfügung stehenden Fördermittel in einer Kategorie nicht 
ausgeschöpft, sind die verbleibenden Mittel zur Bedeckung der Förderanträge in der anderen Kategorie zu 
verwenden. Hiernach verbleibende Fördermittel sind den Fördermitteln der jeweiligen Kategorie im 
nachfolgenden Fördercall desselben Jahres zuzuschlagen. Nicht ausgeschöpfte Mittel am Ende eines 
Kalenderjahres sind den Fördermitteln des Folgejahres entsprechend zuzuschlagen, soweit keine 
Verschiebung der Fördermittel zugunsten des Vergabevolumens für Betriebsförderungen oder eine 
Kürzung der Fördermittel nach § 7 erfolgt. Werden die Fördermittel in drei aufeinanderfolgenden Jahren 
nicht ausgeschöpft, können die nicht ausgeschöpften Mittel unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
EAG-Monitoringberichts gemäß § 90 durch Verordnung gemäß § 58 anderen Technologien und 
Förderarten zugeschlagen werden. 

(7) Die Anlage ist innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss des Fördervertrages in Betrieb zu 
nehmen. Diese Frist kann abweichend von§ 55 Abs. 8 einmal um bis zu zwölf Monate verlängert werden, 
wenn der Fördernehmer glaubhaft darlegt, dass die Ursachen für die nicht-fristgerechte Inbetriebnahme 
nicht in seinem Einflussbereich liegen." 

61. § 57 Abs. 3 lautet: 

„(3) Mit Verordnung gemäß§ 58 sind höchstzulässige Fördersätze pro kW festzulegen. " 

62. In§ 57 Abs. 6 entfallt im ersten Satz die Wortfolge „oder Erweiterung". 

63. § 57 Abs. 7 letzter Satz lautet: 

„Werden die Fördermittel in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht ausgeschöpft, können die nicht 
ausgeschöpften Mittel unter Berücksichtigung der Ergebnisse des EAG-Monitoringberichts gemäß § 90 
durch Verordnung gemäß§ 58 anderen Technologien und Förderarten zugeschlagen werden." 
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64. Nach § 5 7 wird folgender § 5 7 a samt Überschrift eingefügt: 

„Investitionszuschüsse für Anlagen auf Basis von Biomasse 

§ 57a. (1) Die Neuerrichtung einer Anlage auf Basis von Biomasse mit einer Engpassleistung bis 
50 kWe1 kann durch Investitionszuschuss gefördert werden, wenn die Anlage 

1. einen Brennstoffnutzungsgrad von mindestens 60% erreicht, 
2. dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Feinstaub aufweist, 
3. über einen dem Stand der Technik entsprechenden Wärmezähler verfügt und 
4. über ein Konzept der Rohstoffversorgung zumindest für die ersten fünf Betriebsjahre verfügt. 

(2) Die jährlichen Fördermittel für Investitionszuschüsse gemäß Abs. 1 betragen mindestens 
vier Millionen Euro, vorbehaltlich allfälliger Kürzungen gemäß§ 7 oder§ 55 Abs. 5. 

(3) Mit Verordnung gemäß§ 58 sind höchstzulässige Fördersätze pro kW01 festzulegen. 

( 4) Fördercalls haben zumindest einmal jährlich zu erfolgen. Sie sind unter Angabe der zur Verfügung 
stehenden Mittel mit Verordnung gemäß § 58 festzulegen und auf der Internetseite der EAG­
Förderabwicklungsstelle bekanntzumachen. Die Frist zur Einreichung der Anträge darf zwei Wochen nicht 
unterschreiten. 

(5) Der Förderwerber hat im Förderantrag den Förderbedarf in Euro pro kW01 anzugeben. 
Förderanträge, die innerhalb der Einreichfrist eines Fördercalls bei der EAG-Förderabwicklungsstelle 
einlangen, werden nach der Höhe des bei der Antragstellung angegebenen Förderbedarfs gereiht, beginnend 
mit dem niedrigsten Förderbedarf pro kWe1. Bei gleichem Förderbedarf pro kWe1 wird jener Antrag 
vorgereiht, der zuerst bei der EAG-Förderabwicklungsstelle eingelangt ist. Übersteigt der im Antrag 
angegebene Förderbedarf pro kW01 den höchstzulässigen Fördersatz, ist der Antrag auszuscheiden. 

(6) Die Höhe des Investitionszuschusses bestimmt sich aus dem angegebenen Förderbedarf pro kW01 
und ist mit maximal 30% des unmittelbar für die Errichtung erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive 
Grundstückskosten) begrenzt. In allen Fällen darf die Höhe des Investitionszuschusses nicht mehr als 45% 
der umweltrelevanten Mehrkosten betragen. Davon unberührt bleiben allfällige Zuschläge gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. 

(7) Werden die für einen Fördercall zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht ausgeschöpft, sind 
die verbleibenden Mittel den Fördermitteln im nachfolgenden Fördercall desselben Jahres zuzuschlagen. 
Nicht ausgeschöpfte Mittel am Ende eines Kalenderjahres sind den Fördermitteln des Folgejahres 
zuzuschlagen, soweit keine Verschiebung der Fördermittel zugunsten des Vergabe- oder 
Ausschreibungsvolumens für Betriebsförderungen oder eine Kürzung der Fördermittel nach § 7 erfolgt. 
Werden die Fördermittel in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht ausgeschöpft, können die nicht 
ausgeschöpften Mittel unter Berücksichtigung der Ergebnisse des EAG-Monitoringberichts gemäß § 90 
durch Verordnung gemäß§ 58 anderen Technologien und Förderarten zugeschlagen werden. 

(8) Die Anlage ist innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss des Fördervertrages in Betrieb zu 
nehmen." 

65. In§ 59 Abs. 8 wird die Wortfolge „und 62 Abs. 7" durch die Wortfolge „und 62 Abs. 9" ersetzt. 

66. § 60 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Umrüstung einer bestehenden Biogasanlage zur Erzeugung und Aufbereitung von 
erneuerbarem Gas entsprechend den Anforderungen der anwendbaren Regeln der Technik gemäß § 7 
Abs. 1 Z 53 GWG 2011 kann durch Investitionszuschuss gefördert werden, wenn 

1. die eingesetzten Brennstoffe höchstens zu 50% aus den Kulturarten Getreide und Mais bestehen 
und 

2. ein Konzept über die Rohstoffversorgung sowie zur Verwertung der anfallenden Biogasgülle 
(Gärrest) zumindest für die ersten fünf Betriebsjahre vorliegt. 

Ein Investitionszuschuss ist ausschließlich für die Errichtung der Gasaufbereitungsanlage, für die 
Umrüstung der Anlage im Zusammenhang mit geändertem Rohstoffeinsatz sowie für eine allfällige 
Leistungserweiterung der Erzeugung im Zuge der Umrüstung zu gewähren." 

67. § 60 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die jährlichen Fördermittel für Investitionszuschüsse gemäß Abs. 1 und 2 betragen 15 Millionen 
Euro, vorbehaltlich allfälliger Anpassungen gemäß § 59 Abs. 5. Abweichend von § 59 Abs. 5 letzter Satz 
bleiben Anträge, die die maximalen Fördermittel eines Fördercalls überschreiten, nach Prüfung der 
Fördervoraussetzungen für nachfolgende Fördercalls gereiht (Warteliste). Förderungen für eine 
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Leistungserweiterung der Erzeugung im Zuge der Umrüstung dürfen im Ausmaß von maximal 30% der 
jährlich zur Verfügung stehenden Fördermittel vergeben werden." 

68. In§ 60 Abs. 4 wird nach der Wortfolge „für die Errichtung der Gasaufbereitungsanlage" die Wortfolge 
„ , für die Umrüstung der Anlage im Zusammenhang mit geändertem Rohstoffeinsatz sowie für eine 
allfällige Leistungserweiterung der Erzeugung im Zuge der Umrüstung" eingefügt. 

69. § 61 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die jährlichen Fördermittel für Investitionszuschüsse gemäß Abs. 1 und 2 betragen 25 Millionen 
Euro, vorbehaltlich allfälliger Anpassungen gemäß§ 59 Abs. 5." 

70. In§ 62 Abs. 1 entfallt die Wortfolge „ ,die ausschließlich zu betrieblichen Zwecken eingesetzt werden,". 

71. § 62 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die jährlichen Fördermittel für Investitionszuschüsse gemäß Abs. 1 und 5 betragen 
40 Millionen Euro, vorbehaltlich allfälliger Anpassungen gemäß Abs. 8 oder§ 59 Abs. 5." 

72. § 62 Abs. 4 bis 7 erhalten die Absatzbezeichnung „(6)" bis „(9)"; nach Abs. 3 werden die folgenden 
Abs. 4 und 5 eingefügt: 

„( 4) Für Anlagen gemäß Abs. 1 ist ein Investitionszuschuss durch Verordnung gemäß § 63 in 
Fördersätzen bis zu 45% des unmittelbar für die Errichtung der Anlage erforderlichen Investitionsvolumens 
(exklusive Grundstück) festzulegen. Für Anlagen, die netzdienlich betrieben werden, kann in der 
Verordnung ein besonderer Investitionszuschuss gewährt werden." 

(5) Für Anlagen mit einer Mindestleistung von 0,5 MW und einer Höchstleistung von unter 1 MW ist 
ein Investitionszuschuss durch Verordnung gemäß§ 63 in Fördersätzen bis zu 20% des unmittelbar für die 
Errichtung der Anlage erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive Grundstück) festzulegen." 

73. Dem§ 64 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Die Servicestelle für erneuerbare Gase hat ihre Aufgaben gemäß § 65 unter Bedachtnahme auf 
die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit wahrzunehmen." 

74. § 65 Abs. 6 erhält die Absatzbezeichnung „(7)"; nach Abs. 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt: 

„(6) Die Servicestelle hat der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie jährlich einen Bericht über ihre Geschäftstätigkeit zu übermitteln und zu 
veröffentlichen." 

75. In§ 69 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „Eingängen gemäß§ 71 Abs. 1 Z 3 bis 7 "die Wortfolge „sowie 
die zur Bedeckung von Aufwendungen gemäß § 71 Abs. 2 Z 2 benötigten Beträge " eingefügt. 

76. In § 71 Abs. 1 Z 1 und Z 2 wird jeweils vor dem Strichpunkt die Wortfolge „ , abzüglich jenes Anteils, 
der für Förderungen nach dem 3. Teil dieses Bundesgesetzes zu verwenden ist" eingefügt. 

77. § 71 Abs. 2 Z 2 erhält die Ziffernbezeichnung „4. "; nach § 71 Abs. 1 Z 1 werden folgenden Z 2 und 3 
eingefügt: 

„2. für Förderungen gemäß § 62 in einem Ausmaß von 50% aus der Erneuerbaren-Förderpauschale 
gemäß§ 73 und dem gemäß§ 75 festgelegten Erneuerbaren-Förderbeitrag; 

3. aus allfälligen Bundesmitteln und Unionsmitteln;" 

78. § 72 Abs. 1 und 2 lauten: 

„§ 72. (1) Für den Hauptwohnsitz einer Person, die gemäß§ 3 Abs. 5 des Rundfunkgebührengesetzes 
(RGG), BGB!. 1 Nr. 159/1999, zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehört, sind die Erneuerbaren­
Förderpauschale, der Erneuerbaren-Förderbeitrag und der Grüngas-Förderbeitrag nicht zu entrichten. 

(2) Für das Verfahren, die Befristung der Befreiung, die Auskunfts-, Vorlage- und Meldepflicht und 
das Ende der Befreiung gelten die §§ 47 bis 50, § 51 Abs. 1 bis 3 und § 53 der Anlage zum 
Fernmeldegebührengesetz (Fernmeldegebührenordnung), BGB!. Nr. 170/1970, sinngemäß, wobei die GIS 
Gebühren Info Service GmbH der Regulierungsbehörde sowie dem jeweiligen Netzbetreiber auf Verlangen 
jederzeit Auskünfte zu den Umständen der Anspruchsberechtigung sowie den Antragstellern zu geben hat." 

79. § 72 Abs. 3 Z 4 lautet: 
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„4. die bei der Antragstellung vorzulegenden und in den Formularen für die Kostenbefreiung nach 
dieser Bestimmung abzufragenden Daten und die Weitergabe von Daten im erforderlichen 
Ausmaß;" 

80. § 72 Abs. 3 Z 5 erhält die Ziffernbezeichnung „Z 6"; nach Z 4 wird folgende Z 5 eingefügt: 
„5. die Art und Weise der Veröffentlichung der Informationen und Formulare zur Kostenbefreiung 

nach dieser Bestimmung auf der Internetseite der GIS Gebühren Info Service GmbH;" 

81 . In § 72 Abs. 4 wird nach der Wortfolge „zum Zweck dieser Bestimmung" die Wortfolge „unter 
Inanspruchnahme von bestehenden Datenverarbeitungsprozessen (§ 19a ElWOG 2010)" eingefügt; 
folgender Satz wird angefügt : 

„Nähere Vorgaben hierzu können von der Regulierungsbehörde in der Verordnung gemäß Abs. 3 festgelegt 
werden." 

82. In § 72 Abs. 5 ist der Verweis auf „§ 7 FeZG" durch den Verweis auf „§ 51 Abs. 3 
Fernmeldegebührenordnung" zu ersetzen. 

83. § 72 Abs. 6 erhält die Absatzbezeichnung „(8)"; nach Abs. 5 werden folgende Abs. 6 und 7 eingefügt: 

„(6) Die GIS Gebühren Info Service GmbH ist verpflichtet, nach Inkrafttreten dieser Bestimmung mit 
einem postalischen oder elektronischen Schreiben über die Möglichkeit der Kostenbefreiung nach dieser 
Bestimmung jene Personen zu informieren, die gemäß § 3 Abs. 5 RGG von der Pflicht zur Entrichtung der 
Rundfunkgebühren befreit, nicht jedoch gemäß § 46 Abs. 1 ÖSG 2012, BGBI. I Nr. 75/2011, in der 
Fassung vor der Novelle BGBI. I Nr. xy/2021 , von der Pflicht zur Entrichtung der Ökostrompauschale oder 
gemäß§ 49 Abs. 1 ÖSG 2012, BGBI. I Nr. 75/2011 , in der Fassung vor der Novelle BGBI. I Nr. xy/2021 , 
von der Pflicht zur Entrichtung des Ökostromförderbeitrags befreit wurden. Dem Schreiben ist das 
Formular für die Beantragung der Kostenbefreiung nach dieser Bestimmung beizulegen. Die 
Regulierungsbehörde hat in der Verordnung gemäß Abs. 3 eine angemessene Frist festzulegen, innerhalb 
derer die GIS Gebühren Info Service GmbH dieser Verpflichtung nachzukommen hat. 

(7) Auf die Möglichkeit der Kostenbefreiung nach dieser Bestimmung ist auf den Rechnungen für die 
Netznutzung gesondert hinzuweisen." 

84. Nach§ 72 wird folgender§ 72a samt Überschrift eingefügt: 

„Kostendeckelung für Haushalte 

§ 72a. (1) Für den Hauptwohnsitz einer Person, deren Haushalts-Nettoeinkommen den gemäß § 48 
Abs. 1 Fernmeldegebührenordnung festgesetzten Befreiungsrichtsatz nicht überschreitet, dürfen die 
Gesamtkosten für die Erneuerbaren-Förderpauschale und den Erneuerbaren-Förderbeitrag einen Betrag von 
75 Euro jährlich nicht übersteigen. Bei der Berechnung des Nettoeinkommens sind § 48 Abs. 1, 3, 4 und 5 
der Fernmeldegebührenordnung anzuwenden. 

(2) Für das Verfahren, die Befristung der Kostendeckelung, die Auskunfts-, Vorlage- und Meldepflicht 
und das Ende der Kostendeckelung gelten § 49 Z 1 bis 4 erster Satz, § 50 Abs. 2 bis 6, § 51 Abs. 1, Abs. 2 
erster Satz und Abs. 3 sowie § 53 der Fernmeldegebührenordnung sinngemäß, wobei die GIS Gebühren 
Info Service GmbH der Regulierungsbehörde sowie dem jeweiligen Netzbetreiber auf Verlangen jederzeit 
Auskünfte zu den Umständen der Anspruchsberechtigung sowie den Antragstellern zu geben hat. 

(3) Auf die Möglichkeit der Kostendeckelung nach dieser Bestimmung ist auf den Rechnungen für die 
Netznutzung gesondert hinzuweisen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 72 Abs. 3, 4, 5 und 8 
sinngemäß. 

(4) Kosten gemäß Abs. 1, die den Betrag von 75 Euro übersteigen, sind bis zu einem Betrag von 
100 Euro auf die übrigen Endverbraucher, die an die Netzebene gemäß § 63 Z 7 ElWOG 2010 
angeschlossen und Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG sind, zu verteilen. Die Netzbetreiber 
haben alle an diese Netzebene angeschlossenen Endverbraucher in einem gesonderten Schreiben über diese 
Bestimmung mit dem Hinweis zu informieren, dass Endverbraucher, die Unternehmen im Sinne des § 1 
Abs. 2 KSchG sind, von dieser Regelung ausgenommen sind. Zum Nachweis der Unternehmenseigenschaft 
sind betroffene Endverbraucher mit dem Schreiben aufzufordern, entsprechende Belege vorzulegen. Nach 
Vorlage der Nachweise sind die erhöhten Kosten von den Netzbetreibern nicht mehr in Rechnung zu stellen. 
Auf diese Bestimmung ist auf den Rechnungen für die Netznutzung und auf der Internetseite der 
Netzbetreiber gesondert hinzuweisen. Kosten gemäß Abs. 1, die den Betrag von 100 Euro übersteigen, sind 
auf alle an das öffentliche Netz angeschlossenen Endverbraucher zu verteilen." 

,• 
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85. In§ 73 Abs. 1 entfallt die Wortfolge „ ,ausschließlich zu betrieblichen Zwecken eingesetzt wird". 

86. In§ 73 Abs. 7 wird nach der Wortfolge „dass 38% der für Förderungen nach diesem Bundesgesetz und 
dem ÖSG 2012" die Wortfolge „sowie des gemäß § 71 Abs. 2 Z 2 festgelegten Anteils für Förderungen 
nach dem 3. Teil dieses Bundesgesetzes" eingefügt. 

87. In§ 75 Abs. 1 erster Satz wird nach der Wortfolge „dieses Bundesgesetzes und dem ÖSG 2012" die 
Wortfolge „sowie der anteiligen Abdeckung der für Förderungen nach dem 3. Teil dieses Bundesgesetzes" 
eingefügt; im letzten Satz entfallt die Wortfolge „ ,ausschließlich zu betrieblichen Zwecken eingesetzt 
wird". 

88. In§ 76 Abs. 1 erster Satz wird vor dem Wort „Abdeckung" das Wort „anteiligen" eingefügt; dem§ 76 
Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Auch Beiträge aus Bundesmitteln können zur Abdeckung der Aufwendungen herangezogen werden und 
sind bei der Bemessung des Grüngas-Förderbeitrags zu berücksichtigen. Zusätzlich können auch 
Unionsmittel, insbesondere auf Grundlage der Verordnung (EU) 2021/241 zur Einrichtung der Aufbau­
und Resilienzfazilität, ABI. Nr. L 57 vom 18.02.2021 S. 17, in der Fassung der Berichtigung ABI. 
Nr. L 158 vom 06.05.2021 S. 25 , herangezogen werden; diese sind bei der Bemessung des Grüngas­
F örderbeitrags nicht zu berücksichtigen." 

89. § 78 Abs. ] lautet: 

„(1) Den Ländern ist zur Förderung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen ein Betrag 
von acht Millionen Euro jährlich zur Verfügung zu stellen. Davon sind vier Millionen Euro nach dem 
Verhältnis der Abgabe von elektrischer Energie aus öffentlichen Netzen an Endverbraucher im jeweiligen 
Land in einem Kalenderjahr und vier Millionen Euro im Verhältnis des jährlichen Zubaus an 
Erzeugungsleistung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen gegenüber dem 
jährlichen Gesamtzubau zu bemessen." 

90. § 78 Abs. 3 lautet: 

„(3) Über den Einsatz dieser Mittel ist von jedem Land getrennt an die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie an die Regulierungsbehörde 
bis spätestens 30. Juni des Folgejahres ein schriftlicher Bericht vorzulegen und zu veröffentlichen. In 
diesem Bericht sind jedenfalls die unterstützten Projekte mit ihrer Leistung, Technologie und jährlichen 
Erzeugungsmenge und Treibhausgaseinsparungen jeweils mit Angabe des Unterstützungsausmaßes 
anzugeben. Die Treibhausgaseinsparungen sind vorab von einer nach dem Akkreditierungsgesetz 2012 
(AkkG 2012), BGBI. I Nr. 28/2012, für relevante Fachgebiete zugelassenen Überwachungs-, Prüf- oder 
Zertifizierungsstelle zu bestätigen. Bei unvollständiger oder mangelhafter Berichterstattung hat die 
Auszahlung weiterer Technologiefördermittel bis zur Vorlage eines ordnungsgemäßen Berichts zu 
unterbleiben." 

91 . In § 79 Abs. 2 wird im dritten Satz nach dem Strichpunkt folgender Satz eingefügt: 

„dies ist, soweit es sich nicht schon aus der Gesellschaftsform ergibt, in der Satzung festzuhalten."; die 
Wortfolge „sie hat" wird durch die Wortfolge „Die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft hat" ersetzt. 

92. § 79 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die Regulierungsbehörde hat bis zum Ende des ersten Quartals 2024 eine Kosten-Nutzen-Analyse 
zu veröffentlichen, die auf Basis nachvollziehbarer Daten unter Berücksichtigung der Evaluierung gemäß 
§ 91 Abs. 3 Aufschluss darüber zu geben hat, ob eine angemessene und ausgewogene Beteiligung der 
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sowie Bürgerenergiegemeinschaften gemäß § 16b ElWOG 2010 an 
den Systemkosten sichergestellt ist. Dies schließt insbesondere die Kosten für Ausgleichsenergie ein, für 
welche die Regulierungsbehörde gegebenenfalls Vorschläge zur verursachergerechten Aufteilung zu 
unterbreiten hat. Netzbetreiber, Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften 
gemäß § 16b ElWOG 2010 haben der Regulierungsbehörde die zu diesem Zweck notwendigen Daten zu 
übermitteln." 

93. Dem Text des§ 80 wird die Absatzbezeichnung „( 1 )"vorangestellt und am Beginn des ersten Satzes die 
Wortfolge „Anlagen von "eingefügt; im zweiten Satz wird der Ausdruck „oder 57" durch den Ausdruck 
„, § 56a, § 57 oder§ 57a" ersetzt;folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Innerhalb einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft erzeugte, jedoch nicht verbrauchte 
Strommengen können unter Beachtung der geltenden Voraussetzungen nach den Bestimmungen des 
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1. Hauptstücks des 2. Teils bis zu einem Ausmaß von maximal 50% der innerhalb einer 
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft insgesamt erzeugten Strommenge durch Marktprämie gefördert 
werden. Die Berechnung der Marktprämie erfolgt auf Basis der von einer 
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft vermarkteten und in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten 
Strommenge. Für die von den Mitgliedern oder Gesellschaftern verbrauchten oder diesen zugeordneten 
Erzeugungsmengen gebührt keine Marktprämie." 

94. In§ 81 Abs. 4 wird die Wortfolge „Der Bilanzgruppenkoordinator oder die Netzbetreiber" durch die 
Wortfolge „Die Netzbetreiber" ersetzt. 

95. In§ 88 Abs. 1 wird die Wortfolge „der Regulierungsbehörde zu melden" durch die Wortfolge „auf ihrer 
Internetseite zu veröffentlichen" ersetzt. 

96. In § 88 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „auf der Internetseite des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht 
und". 

97. § 88 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die Informationen gemäß Abs. 1 sind vorab von der nach dem AkkG 2012 für relevante 
Fachgebiete zugelassenen Überwachungs-, Prüf- oder Zertifizierungsstelle zu bestätigen." 

98. In § 88 entfallen die Abs. 4 und 5. 

99. § 89 samt Überschrift lautet: 

„Preistransparenz 

§ 89. (1) Abgeber im Sinne des § 2 Z 3 des Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetzes (HeizKG), 
BGB!. Nr. 827/1992, mit mehr als 30 Abnehmern gemäß§ 2 Z 4 HeizKG sind verpflichtet, die gegenüber 
Verbrauchern im Sinne des§ 1 Abs. 1 Z 2 des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), BGB!. Nr. 140/1979, 
und Kleinunternehmen für die Lieferung von Wärme und/oder Kälte zur Anwendung kommenden Tarife 
einmal jährlich an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu melden. Dabei sind die in den Tarifen enthaltenen Preiskomponenten (Arbeitspreis, 
Grundpreis und Messpreis), einmalige Gebühren für den Anschluss oder die Montage, für die Abschaltung 
und Wiederinbetriebnahme, Kosten der Verbrauchserfassung und der Erstellung von Abrechnungen sowie 
Mahnspesen getrennt darzustellen. Zur Anwendung kommende Preisgleitklauseln und darin bezogene 
Indizes sind ebenso getrennt auszuweisen. 

(2) Die Datenerhebung und Datenübertragung kann in einem gängigen elektronischen Format 
erfolgen. Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
ist berechtigt, zur Überprüfung der übermittelten Informationen entsprechende Unterlagen nachzufordern. 

(3) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
hat die Informationen gemäß Abs. 1 getrennt für jeden Abgeber im Sinne des § 2 Z 3 HeizKG auf ihrer 
Internetseite zu veröffentlichen und zumindest einmal jährlich zu aktualisieren. 

(4) Zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Bestimmung kann sich die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie eines Dritten, mit Ausnahme der 
Regulierungsbehörde, bedienen." 

100. In§ 90 Abs. 2 wird die Datumsangabe „30. Juni" durch die Datumsangabe „30. September" ersetzt. 

101. Dem§ 90 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Die Regulierungsbehörde hat bis zum Ende des ersten Quartals 2024 eine Kosten-Nutzen-Analyse 
zu § 73 Abs. 1 und 5, §§ 52 Abs. 2a, 54 Abs. 3, 4 und 6, 55 und 58a ElWOG 2010 sowie §§ 75 und 78a 
GWG 2011 zu veröffentlichen. Diese Analyse ist auf Basis nachvollziehbarer Daten zu erstellen und hat 
insbesondere Aufschluss darüber zu geben, ob die jeweiligen Ausnahmebestimmungen der Erreichung der 
Ziele dieses Bundesgesetzes gemäß § 4 dienlich sind. Dazu sind auch die Kosten der einzelnen Maßnahmen 
sowie die finanziellen Auswirkungen auf andere Netzbenutzer zu quantifizieren und zu bewerten." 

102. In § 91 Abs. 3 Z 3 wird der Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und die Wortfolge „insbesondere 
im Hinblick auf die Praxistauglichkeit der gesetzlichen Vorgaben zum finanziellen Gewinn gemäß § 79 
Abs. 2 und§ 16b Abs. 2 ElWOG 2010." angefügt. 

• . 
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103. Dem§ 92 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
hat den Energiebeirat (§ 20 des Energie-Control-Gesetzes) mindestens einmal jährlich zusammengefasst 
über die eingelangten Berichte gemäß Abs. 1 zu informieren." 

104. § 94 Abs. 3 Z 3 lautet: 
„3 . eine Abschätzung der zukünftigen Netzentwicklung elektrischer Leitungsanlagen auf Ebene der 

Übertragungsnetze, wobei auf eine Abstimmung mit anderen Fachplanungen zur Vermeidung oder 
Verringerung von Nutzungskonflikten und auf den aktuellen Forschungs- und Entwicklungsstand 
technologischer Varianten, einschließlich Erdverkabelungen gemäß §§ 40 Abs. la und 
40a ElWOG 2010, zu achten ist." 

105. In§ 94 Abs. 3 Z 5 wird das Wort „Identifizierung" durch das Wort „Darstellung" ersetzt; die Wortfolge 
„einschließlich der Festlegung regional gebotener technologischer Anforderungen entsprechend dem Stand 
der Technik an diese Anlageninfrastruktur" wird gestrichen; nach Z 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Maßnahmen im Sinne dieses Absatzes sind insbesondere im Elektrizitätsbereich der Ausbau der 
Übertragungsnetzinfrastruktur sowie im Gasbereich der Ausbau der Fernleitungsnetzinfrastruktur und der 
Netzinfrastruktur der Netzebenen 1 bis 2." 

106. In § 94 Abs. 8 wird die Datumsangabe „31 . Dezember 2022" durch die Datumsangabe 
„30. Juni 2023" ersetzt. 

107. § 94 Abs. 9 lautet: 

„(9) Anhängige Genehmigungsverfahren bleiben von diesem Bundesgesetz unberührt, wenn zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits ein Vorverfahren gemäß§ 4 UVP-G 2000 oder ein 
Genehmigungsverfahren gemäß §§ 5 ff UVP-G 2000 eingeleitet wurde und eine strategische 
Umweltprüfung - unter unmittelbarer Anwendung der Richtlinie 2001142/EG über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, ABI. Nr. L 197 vom 21.07.2001 S 30, 
hinsichtlich der anzuwendenden Planungsinhalte - durchgeführt wurde oder wird." 

108. In§ 95 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „Prüfung der erheblichen Umweltauswirkungen" die Wortfolge 
„der geplanten Maßnahmen" eingefügt. 

109. In § 9 5 wird in Abs. 3 am Ende des Satzes ein Punkt angefügt; in Abs. 6 erster Satz entfällt nach dem 
Wort „festzulegen" ein Beistrich. 

110. In § 97 Abs. 1 wird die Wortfolge „dem Bilanzgruppenkoordinator" durch die Wortfolge „der 
Regulierungsbehörde" ersetzt. 

111. In § 97 Abs. 4 wird die Wortfolge „Der Bilanzgruppenkoordinator" durch die Wortfolge „Die 
Regulierungsbehörde" ersetzt. 

112. Dem § 97 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Solange ein Abnahmevertrag gemäß Abs. 5 besteht, darf derselbe Stromhändler keinem weiteren 
Anlagenbetreiber nach dieser Bestimmung zugewiesen werden." 

113. In§ 98 Abs. 3 Z 5 wird der Ausdruck „§ 88 Abs. 5 und" gestrichen. 

114. § 100 samt Überschrift lautet: 

„Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§ 100. (1) Anträge auf Kontrahierung zu festgelegten Einspeisetarifen für Windkraftanlagen, 
Wasserkraftanlagen, Anlagen auf Basis von Biomasse mit einer Engpassleistung unter 0,5 MW01 sowie 
Anlagen auf Basis von Biogas, die auf Grundlage des ÖSG 2012 gestellt wurden und zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des 1. Hauptstückes des 2. Teils dieses Bundesgesetzes bei der Ökostromabwicklungsstelle 
gereiht sind, gelten als Anträge nach dem 2. Teil, 1. Hauptstück, 3. Abschnitt dieses Bundesgesetzes. 

(2) Antragsteller von Anträgen gemäß Abs. 1 haben nach Aufforderung der EAG­
Förderabwicklungsstelle die nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Unterlagen innerhalb von zwei 
Monaten nachzureichen, widrigenfalls der Antrag als zurückgezogen gilt. 

(3) Anträge, mit Ausnahme von Anträgen auf Kontrahierung zu festgelegten Einspeisetarifen für 
Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen, Anlagen auf Basis von Biomasse mit einer Engpassleistung unter 
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0,5 MWe1 sowie Anlagen auf Basis von Biogas und Anträge auf Förderung durch Investitionszuschuss 
gemäß§ 24 iVm § 25, § 26, § 27 oder§ 27a ÖSG 2012, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der nicht unter 
§ 103 Abs. 2 fallenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei der Ökostromabwicklungsstelle gereiht 
sind, gelten als zurückgezogen. Anträge auf Förderung durch Investitionszuschuss gemäß§ 24 iVm § 25 , 
§ 26, § 27 oder§ 27a ÖSG 2012, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der nicht unter§ 103 Abs. 2 fallenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei der Ökostromabwicklungsstelle gereiht sind, gelten spätestens 
mit Ablauf des 31 . Dezember 2023 als zurückgezogen. 

( 4) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 gilt die Verordnung der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie über die Bestimmung des 
Ökostromförderbeitrags für das Kalenderjahr 2021 , BGB!. II Nr. 623/2020, als Verordnung auf Grund des 
§ 75 Abs. 2 weiter. Für eine Anpassung der Verordnung sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
maßgeblich. 

(5) Im Jahr des Inkrafttretens der unter § 103 Abs. 2 fallenden Bestimmungen reduzieren sich die 
jährlichen Ausschreibungsvolumen und Vergabevolumen je abgelaufenem Quartal um ein Viertel; 
Ausschreibungen für Photovoltaikanlagen sind abweichend von § 31 Abs. 2 zumindest einmal jährlich 
durchzuführen. 

( 6) Im Jahr des Inkrafttretens der nicht unter § 103 Abs. 2 fallenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes reduzieren sich die jährlichen Fördermittel je abgelaufenem Quartal um ein Viertel ; 
Fördercalls für Photovoltaikanlagen, die Umrüstung bestehender Biogasanlagen und die Errichtung von 
Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Gas sind abweichend von den§§ 56 Abs. 5, 60 Abs. 5 und 61 
Abs. 6 zumindest einmal jährlich durchzuführen. 

(7) Personen, die auf Grundlage des§ 46 Abs. 1 ÖSG 2012, BGB!. 1 Nr. 75/2011 , in der Fassung vor 
der Novelle BGB!. 1 Nr. xy/2021 , von der Pflicht zur Entrichtung der Ökostrompauschale oder gemäß § 49 
Abs. 1 ÖSG 2012, BGB!. 1 Nr. 75/2011, in der Fassung vor der Novelle BGB!. 1 Nr. xy/2021 , von der 
Pflicht zur Entrichtung des Ökostromförderbeitrags befreit wurden, sind für den Zeitraum der zuletzt 
genehmigten Befreiung von der Entrichtung der Erneuerbaren-Förderpauschale, des Erneuerbaren­
Förderbeitrags und des Grüngas-Förderbeitrags befreit. Die Bestimmungen des§ 72 Abs. 2 bis 5 und 8 sind 
auf diese Personen sinngemäß anzuwenden." 

115. § 101 samt Überschrift entfallt. 

116. In§ 102 Z 2 entfallen die Ausdrücke „§ 18 Abs. l ,", „§ 38," und „§ 47 Abs. l ,". 

117. In § 102 Z 3 wird nach dem Wort „hinsichtlich" der Ausdruck „§ 6a," eingefügt. 

118. In § 102 erhält die bisherige Z 4 die Ziffernbezeichnung „5. "; nach der Z 3 wird folgende Z 4 
eingefügt: 

„4. hinsichtlich § 18 Abs. 1, § 38 und § 47 Abs. 1 die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, der Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort und dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz;" 

119. (Verfassungsbestimmung) § 103 samt Überschrift lautet: 

„Inkrafttreten 

§ 103. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten, soweit nicht 
anderes bestimmt wird, mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des 1. Hauptstückes des 2. Teils dieses Bundesgesetzes, mit Ausnahme des 
§ 12, sowie § 98 Abs. 3 Z 1 treten mit dem der Genehmigung oder Nichtuntersagung durch die Europäische 
Kommission gemäß Art. 108 Abs. 3 AEUV folgenden Monatsersten in Kraft. Die Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat diesen Zeitpunkt im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen." 

120. In Anlage 1, Teil 1, Z 2 lit. e entfallt die Wortfolge „unter Berücksichtigung der Mindestabstände zu 
Wohnbebauung für Leitungsanlagen mit einer Spannung von mindestens 380 000 Volt gemäß§ 94 Abs. 3 
z. 3". 

121 . In Anlage 1, Teil 2, Z 7 entfallt die Wortfolge „ , wobei dies insbesondere durch Darstellung von 
Teilabschnitten als Erdverkabelung und Berücksichtigung der Mindestabstände zu Wohnbebauung gemäß 
§ 94 Abs. 3 Z 3 zu erfolgen hat". 
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II. Art. 2 (inderung des Ökostromgesetzes 2012) wird wie folgt geändert: 

1. In Z J S wird in§ 42 Abs. 1Z6 vordem Punkt der Ausdruck „sowie die Aufwendungen gemäß §71 Abs. 2 
Z 2 EAG" eingefügt. 

2. In Z 2S wird in § S7f Abs. 1 erster Halbsatz nach der Wortfolge „Ab Inkrafttreten" die Wortfolge „der 
nicht unter § 103 Abs. 2 fallenden Bestimmungen" eingefügt. 

3. In Z 2S entfallt in§ S7f Abs. 1 die Z 1. Die bisherigen Z 2 bis 4 erhalten die Ziffernbezeichnungen „1." 
bis „3 .". 

4. In Z 2S lautet§ S7f Abs. 1Z1 (bisher Z 2): 
„1. sind die §§ 24 bis 27a mit der Maßgabe anzuwenden, dass Verträge nach diesem Bundesgesetz 

nicht mehr abgeschlossen werden, es sei denn, eine Förderzusage wurde bereits erteilt oder frei 
werdende Fördermittel ermöglichen eine Förderzusage für bereits gereihte Anträge. Zusätzliche 
Fördermittel für neue Verträge werden nicht mehr zur Verfügung gestellt. Wird eine Anlage 
erweitert, sind auf den erweiterten Teil die Bestimmungen des EAG anzuwenden." 

S. In Z 2S wird dem§ S7f folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Ab Inkrafttreten der unter § 103 Abs. 2 fallenden Bestimmungen des Emeuerbaren-Ausbau­
Gesetzes, BGB!. I Nr. x/y, 

1. sind die §§ 7 bis 9 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Anerkennungsbescheide nach diesem 
Bundesgesetz nicht mehr ausgestellt werden. 

2. sind die§§ 12, 14 bis 23b und§ 56 Abs. 4 bis 8 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Verträge nach 
diesem Bundesgesetz nicht mehr abgeschlossen werden, es sei denn, eine Förderzusage wurde 
bereits erteilt. Fördermittel für neue Verträge werden nicht mehr zur Verfügung gestellt. Eine 
Verlängerung der Laufzeit gemäß§ 17 Abs. 3 gilt nicht als Abschluss eines neuen Vertrages. Wird 
eine Anlage erweitert, sind auf den erweiterten Teil die Bestimmungen des EAG anzuwenden. Im 
Fall der Erweiterung ist eine Überschreitung der Höchstgröße für Photovoltaikanlagen gemäß § 20 
Abs. 3 Z 4 zulässig." 

6. In Z 2S wird in§ S7g Abs. 2 und 3 jeweils nach der Wortfolge „treten mit Inkrafttreten" die Wortfolge 
„ der nicht unter§ 103 Abs. 2 fallenden Bestimmungen" eingefügt. 

7. In Z 2S erhält in§ S7g der letzte Absatz die Absatzbezeichnung „(4)". 

III. Art. 3 (inderung des Elektrizitätswirtschafis- und -organisationsgesetzes 2010) wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach Z S wird folgende Z Sa eingefügt: 

„ Sa. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 40 folgender Eintrag eingefügt: 
„§ 40a. Pilotprojekte für Erdkabel"" 

2. Nach Z 13 wird folgende Z J 3a eingefügt: 

„ 13a. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 88 folgender Eintrag eingefügt: 

„lla. Teil 

Versorgungssicherheitsstrategie 

§ 88a. Versorgungssicherheitsstrategie'"' 

3. (Grundsatzbestimmung) Nach Z 20 wird folgende Z 20a eingefügt: 

„20a. (Grundsatzbestimmung) In § 7 Abs. 1 Z 83 wird die Wortfolge „der Kundmachung BGB!. II 
Nr. 310/2002" durch den Ausdruck „BGB!. II Nr. 127/2018" ersetzt. " 
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4. In Z 21 wird in § 16b Abs. 2 im dritten Satz nach dem Strichpunkt folgender Satz eingefagt: 

„dies ist, soweit es sich nicht schon aus der Gesellschaftsform ergibt, in der Satzung festzuhalten."; das 
Wort „sie" wird durch die Wortfolge „Die Bürgerenergiegemeinschaft" ersetzt. 

5. In Z 21 werden dem § 16b folgende Abs. 4 und 5 angefagt: 

„(4) Anlagen von Bürgerenergiegemeinschaften können unter Beachtung der geltenden 
Voraussetzungen nach den Bestimmungen des 2. Hauptstücks des 2. Teils EAG gefördert werden. Die 
Bürgerenergiegemeinschaft hat für jede von ihr betriebene Anlage, gegebenenfalls samt Stromspeicher, 
jeweils einen Antrag gemäß§ 55 EAG in Verbindung mit§ 56, § 56a, 57 oder§ 57a EAG einzubringen. 

(5) Innerhalb einer Bürgerenergiegemeinschaft erzeugte, jedoch nicht verbrauchte Strommengen aus 
erneuerbaren Quellen können unter Beachtung der geltenden Voraussetzungen nach den Bestimmungen 
des 1. Hauptstücks des 2. Teils EAG bis zu einem Ausmaß von maximal 50% der innerhalb einer 
Bürgerenergiegemeinschaft insgesamt erzeugten Strommenge durch Marktprämie gefördert werden. Die 
Berechnung der Marktprämie erfolgt auf Basis der von einer Bürgerenergiegemeinschaft vermarkteten und 
in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strommenge. Für die von den Mitgliedern oder 
Gesellschaftern verbrauchten oder diesen zugeordneten Erzeugungsmengen gebührt keine Marktprämie." 

6. In Z 21 wird dem § 16d Abs. 2 folgender Satz angefagt: 

„Die Netzbetreiber sind verpflichtet, die Inhalte gemäß Z 1 bis 6 der Regulierungsbehörde unverzüglich für 
die in Abs. 4 genannten Zwecke zur Verfügung zu stellen." 

7. In Z 21 erhält§ 16d Abs. 4 die Absatzbezeichnung „(6)"; nach Abs. 3 werden folgende Abs. 4 und 5 
eingefagt: 

„(4) Zum Zweck der stichprobenartigen oder anlassfallbezogenen Überprüfung der Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben durch die Regulierungsbehörde hat die Energiegemeinschaft der 
Regulierungsbehörde die über Abs. 2 hinaus erforderlichen Daten und Informationen auf Verlangen zu 
übermitteln. Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben kann die Regulierungsbehörde mit Bescheid 
gemäß § 24 E-ControlG die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes auftragen. Die Regulierungsbehörde 
hat jährlich einen Bericht über in Österreich gegründete Energiegemeinschaften, insbesondere über die 
Anzahl und regionale Verteilung von Energiegemeinschaften, zu veröffentlichen. 

(5) Die Betriebs- und Verfügungsgewalt über die Erzeugungsanlagen liegt bei der 
Energiegemeinschaft. Hinsichtlich der Betriebsführung und Wartung ihrer Erzeugungsanlagen kann sich 
die Energiegemeinschaft eines Dritten bedienen." 

8. In Z 21lautet§16d Abs. 6 (bisher Abs. 4): 

„(6) Die Energiegemeinschaft hat sich eines konzessionierten Netzbetreibers zu bedienen." 

9. Nach Z 30 werden folgende Z 30a und Z 30b eingefagt: 

„30a. Nach§ 40 Abs. 1 wird folgender Abs. Ja eingefagt: 

„(la) Betreiber von Übertragungsnetzen mit einer Nennspannung ab 380 kV sind zur Forschung und 
Entwicklung im Bereich alternativer Leitungstechnologien (etwa 380 kV Wechselspannung-Erdkabel) in 
großtechnischer Anwendung verpflichtet. Die Ergebnisse dieser Forschung und Entwicklung sind im 
Rahmen von Variantenuntersuchungen unter Bedachtnahme einer besonderen wirtschaftlichen Bewertung 
für neue Netzverbindungen zu berücksichtigen. Ihre Anwendbarkeit ist in ausgewählten Pilotprojekten 
gemäß§ 40a, die im Netzentwicklungsplan zu kennzeichnen sind, zu erproben." 

30b. Nach § 40 wird folgender§ 40a samt Überschrift eingefagt: 

„Pilotprojekte für Erdkabel 

§ 40a. (1) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie hat die Übertragungsnetzbetreiber aufzufordern, über die Ergebnisse der Forschung und 
Entwicklung sowie die dazu durchgeführten Pilotprojekte gemäß§ 40 Abs. la regelmäßig zu berichten. Ein 
solcher Bericht ist jedenfalls innerhalb von fünf Jahren zu erstatten. 

(2) Erweist sich nach sachverständiger Beurteilung der gemäß Abs. 1 bekanntgegebene Forschungs­
und Entwicklungsstand als ungenügend, kann die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie einen fachlich geeigneten Dritten mit der Ausarbeitung eines 
Pilotprojektes nach vorheriger Ankündigung und unter Setzung einer angemessenen Nachfrist beauftragen. 
Dieses Pilotprojekt ist in den Netzentwicklungsplan aufzunehmen.'"' 
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10. (Grundsatzbestimmung) In Z 35 wird dem § 46 folgender Abs. 4 angefügt: 

„( 4) Die Ausführungsgesetze haben Betreiber von Verteilernetzen zu verpflichten, im 
Netzzugangsvertrag einen Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage des Netzzugangsberechtigten zu 
bestimmen, der den tatsächlichen und vorhersehbaren zeitlichen Erfordernissen für die Errichtung oder 
Ertüchtigung der Anschlussanlage oder für notwendige Verstärkungen oder Ausbauten des vorgelagerten 
Verteilernetzes entspricht. Dieser Zeitpunkt darf spätestens ein Jahr nach Abschluss des 
Netzzugangsvertrags für die Netzebenen 7 bis 5 und spätestens drei Jahre nach Abschluss des 
Netzzugangsvertrags für die Netzebenen 4 und 3 liegen. Sofern für die beabsichtigten Maßnahmen 
behördliche Genehmigungen oder Verfahren benötigt werden, ist die Verfahrensdauer nicht in diese Frist 
einzurechnen." 

11. In Z 37 wird in§ 54 Abs. 4 letzter Satz nach der Wortfolge „wird bis zum 31. Dezember 2025" die 
Wortfolge „und sodann alle fünf Jahre" eingefügt; folgender Satz wird angefügt: 

„Die Regulierungsbehörde hat das Ergebnis der Evaluierung dem Tätigkeitsbericht gemäß § 28 Abs. 1 
E-ControlG beizulegen." 

12. In Z 37 wird in§ 54 Abs. 5 letzter Satz die Wortfolge „durchschnittlichen Jahreserzeugung, gemessen 
an der Vorjahreserzeugung," durch die Wortfolge „Maximalkapazität am Netzanschlusspunkt" ersetzt. 

13. In Z 37 entfällt in§ 54 Abs. 6 die Wortfolge „und nur zu betrieblichen Zwecken eingesetzt werden,". 

14. In Z 38 lautet§ 55 Abs. 10: 

„(10) Betreiber von Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder synthetisches Gas haben 
für eine solche Anlage kein Netzbereitstellungsentgelt zu entrichten, sofern diese ausschließlich 
erneuerbare elektrische Energie bezieht, nicht in das Gasnetz einspeist und eine Mindestleistung von 1 MW 
aufweist." 

15. In Z 40 wird in § 58a Abs. 3, Abs. 4 Z 5 und Abs. 6 jeweils das Wort „Förderentscheidung" durch das 
Wort „Förderungsentscheidung" ersetzt. 

16. In Z 40 entfällt in§ 58a Abs. 3 das Wort „europäischen". 

17. In Z 40 erhalten in§ 58a die Abs. 4 bis 7 die Absatzbezeichnungen „(5)" bis „(8)"; nach Abs. 3 wird 
folgender Abs. 4 eingefügt: 

„(4) Die Äquivalenz eines Förderprogramms liegt vor, wenn das betreffende Förderprogramm in 
seiner Zielsetzung zumindest zwei der unter Abs. 2 genannten Ziele adressiert und denselben Standards 
und Anforderungen unterliegt, wie dies im Rahmen des Forschungs- und Technologieförderungsgesetzes 
und der darauf basierenden Förderrichtlinien für nationale Programme festgelegt ist. Dies gilt insbesondere 
für Anforderungen hinsichtlich 

1. Innovationsgehalt, Eignung der Projektbeteiligten und Qualität des Vorhabens, 
2. Transparenz (inklusive Informationsübermittlung) und Monitoring sowie 
3. Bewertungsverfahren." 

18. In Z 40 wird in § 58a Abs. 5 Z 5 (bisher Abs. 4 Z 5) nach der Wortfolge „gemäß § 16 des Forschungs­
und Technologieförderungsgesetzes" die Wortfolge „oder über die erfolgte Förderungsentscheidung im 
Rahmen eines äquivalenten Förderprogramms" eingefügt. 

19. In Z 40 wird in§ 58a Abs. 7 (bisher Abs. 6) der Ausdruck „Abs. 4" durch den Ausdruck „Abs. 5" ersetzt. 

20. Nach Z 51 wird folgende Z 5la eingefügt: 

„5la. Nach§ 88 wird folgender 1 la. Teil samt Überschrift und § 88a samt Überschrift eingefügt: 

„lla. Teil 
Versorgungssicherheitsstrategie 

Versorgungssicherheitsstrategie 

§ 88a. (1) Zur Sicherstellung der wirksamen Gestaltung der Stromversorgungssicherheit und der 
Prävention von Stromversorgungskrisen hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
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Mobilität, Innovation und Technologie in Abstimmung mit der Regulierungsbehörde und dem 
Regelzonenführer eine Versorgungssicherheitsstrategie im Elektrizitätsbereich zu erstellen. 

(2) Die Versorgungssicherheitsstrategie gemäß Abs. 1 berücksichtigt insbesondere 
1. das Verhältnis zwischen voraussichtlichem Angebot und voraussichtlicher Nachfrage im ENTSO­

E Raum, einschließlich Österreich unter Anwendung angemessener und üblicher Szenarien; 
2. die voraussichtliche Nachfrageentwicklung und das verfügbare Angebot; 
3. die in der Planung und im Bau befindlichen zusätzlichen Erzeugungsanlagen, 

Energiespeicheranlagen und Netze unter Berücksichtigung des Zeitraums der nächsten fünf Jahre; 
4. die Qualität und den Umfang der Netzwartung sowie der geplanten bzw. in Bau befindlichen 

Netzinfrastruktur; 
5. Maßnahmen zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur Bewältigung von Ausfällen eines oder 

mehrerer Betriebsmittel sowie Erzeugungsanlagen bzw. Versorger; 
6. die Verfügbarkeit sowie Nichtverfügbarkeiten von Erzeugungsanlagen, Energiespeicheranlagen 

und Netzinfrastruktur; 
7. die Erkenntnisse aus dem durch die Regulierungsbehörde gemäß § 15 Abs. 2 

Energielenkungsgesetz 2012 durchzuführenden Monitoring der Versorgungssicherheit im 
Elektrizitätsbereich; 

8. den gemäß Art. 10 VO (EU) 2019/941 zu erstellenden Risikovorsorgeplan; 
9. den integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan gemäß§ 94 EAG; 

10. den Netzentwicklungsplan gemäß§ 37 sowie 
11 . die Erkenntnisse aus dem Bericht der Regulierungsbehörde über die Situation am österreichischen 

Strommarkt in Bezug auf die Erbringung einer Netzreserveleistung gemäß§ 23b Abs. 10. 

(3) Die Erstellung der Versorgungssicherheitsstrategie erfolgt unter Annahme von 
1. Indikatoren, die zur Bewertung der Versorgungssicherheit an den europäischen 

Elektrizitätsmärkten mit Auswirkungen auf das Gebiet der Republik Österreich als Teil des 
Elektrizitätsbinnenmarktes geeignet sind; 

2. Schwellenwerten, bei deren Überschreiten oder Unterschreiten eine Prüfung und bei Bedarf die 
Ausarbeitung angemessener Maßnahmen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erfolgt. 

(4) Marktteilnehmer, insbesondere die Regelzonenführer, Verteilernetzbetreiber, 
Bilanzgruppenkoordinatoren, Bilanzgruppenverantwortliche, Betreiber von Erzeugungsanlagen, 
Energiespeicheranlagen, Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften sowie Stromhändler haben auf Verlangen 
der Regulierungsbehörde sowie der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie die zur Beobachtung und Bewertung der Versorgungssicherheit notwendigen 
Daten zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde hat der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf Verlangen die zur Beobachtung und Bewertung der 
Versorgungssicherheit notwendigen Daten zu übermitteln. 

(5) Die Versorgungssicherheitsstrategie ist bis zum 30. Juni 2023 zu erstellen und in geeigneter Weise 
auf der Internetseite des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie zu veröffentlichen. Sie ist danach alle fünf Jahre zu aktualisieren."" 

21. In Z 56 wird in § 111 Abs. 7 nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Die Kennzeichnung gemäß§ 78 Abs. l in Verbindung mit Abs. 2 Z 3 hat erstmals ab dem 1. Juli 2024 zu 
erfolgen." 

22. In Z 55 lautet§ 111 Abs. 3: 

„(3) Pumpspeicherkraftwerke und Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder 
synthetisches Gas haben ab Inbetriebnahme für 15 Jahre keine der für den Bezug von erneuerbarer 
elektrischer Energie verordneten Netznutzungsentgelte und Netzverlustentgelte zu entrichten, sofern die 
jeweilige Anlage eine Mindestleistung von l MW aufweist." 
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23. In Z 56 wird in§ 111 Abs. 8 die Jahreszahl „2022" durch die Jahreszahl „2024" ersetzt. 

IV. Art. 4 (A.nderung des Gaswirtschaftsgesetzes 2010) wird wie folgt geändert: 

1. In Z 30 entfallt in § 18 Abs. 1 Z 12 das Wort ,jährliche". 

2. In Z 46 wird in§ 63 Abs. 2 vierter Satz nach der Wortfolge „Die Konsultation ist gemeinsam" das Wort 
„mit" eingefügt. 

3. In Z 57 lautet§ 75 Abs. 3 und 4: 

„(3) Beim Netzanschluss von bestehenden Biogasanlagen zur Erzeugung und Aufbereitung von 
erneuerbarem Gas entsprechend den Anforderungen der anwendbaren Regeln der Technik gemäß § 7 
Abs. 1 Z 53 GWG 2011 sind bis zu einem Netzanschlussquotienten von 60 lfm/m3CH4-eq/h vereinbarter 
jährlich ins Gasnetz einzuspeisender Energiemenge die Kosten für folgende Komponenten vom 
Netzbetreiber zu tragen: 

1. der Netzzutritt für die Einspeisung von erneuerbaren Gasen, 
2. die Mengenmessung, 
3. die Qualitätsprüfung, 
4. eine allfällige Odorierung, 
5. für die kontinuierliche Einspeisung notwendige Verdichterstationen oder Leitungen. 

Diese Kosten sind bei der Festsetzung der Systemnutzungsentgelte gemäß den Bestimmungen des 5. 
Teils dieses Bundesgesetzes anzuerkennen. Für eine Gruppe mehrerer Anlagen, die um einen gemeinsamen 
Anschlussverbund ansuchen, kann ein gemeinsamer Anschlussquotient gelten. Die ab einer 
Netzanschlusslänge von über 10 km anfallenden Kosten für den zusätzlichen Leitungsbau sind vom 
Einspeiser zu entrichten. Diese Grenze gilt nicht für Gruppen mehrerer Anlagen, die um einen 
gemeinsamen Anschlussverbund ansuchen. 

(4) Beim Netzanschluss von neu zu errichtenden Anlagen zur Erzeugung und Aufbereitung von 
erneuerbarem Gas entsprechend den Anforderungen der anwendbaren Regeln der Technik gemäß § 7 
Abs. 1 Z 53 GWG 2011 sind bis zu einem Netzanschlussquotienten von 60 lfm/m3CH4-eq/h vereinbarter 
jährlich ins Gasnetz einzuspeisender Energiemenge die Kosten für folgende Komponenten vom 
Netzbetreiber zu tragen: 

1. der Netzzutritt für die Einspeisung von erneuerbaren Gasen, 
2. die Mengenmessung, 
3. die Qualitätsprüfung, 
4. eine allfällige Odorierung, 
5. für die kontinuierliche Einspeisung notwendige Verdichterstationen oder Leitungen. 

Diese Kosten sind bei der Festsetzung der Systemnutzungsentgelte gemäß den Bestimmungen des 5. Teils 
dieses Bundesgesetzes anzuerkennen. Für eine Gruppe mehrerer Anlagen, die um einen gemeinsamen 
Anschlussverbund ansuchen, kann ein gemeinsamer Anschlussquotient gelten. Die ab einer 
Netzanschlusslänge von über 3 km anfallenden Kosten für den zusätzlichen Leitungsbau sind vom 
Einspeiser zu entrichten. Diese Grenze gilt nicht für Gruppen mehrerer Anlagen, die um einen 
gemeinsamen Anschlussverbund ansuchen.". 

4. In Z 58 wird in § 78a Abs. 3, Abs. 4 Z 5 und Abs. 6 jeweils das Wort „Förderentscheidung" durch das 
Wort „Förderungsentscheidung" ersetzt. 

5. In Z 58 entfallt in§ 78a Abs. 3 das Wort „europäischen". 

6. In Z 58 erhalten in § 78a die bisherigen Abs. 4 bis 7 die Absatzbezeichnungen „(5)" bis „(8)"; nach 
Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 

„(4) Die Äquivalenz eines Förderprogramms liegt vor, wenn das betreffende Förderprogramm in 
seiner Zielsetzung zumindest zwei der unter Abs. 2 genannten Ziele adressiert und denselben Standards 
und Anforderungen unterliegt, wie dies im Rahmen des Forschungs- und Technologieförderungsgesetzes 
und der darauf basierenden Förderrichtlinien für nationale Programme festgelegt ist. Dies gilt insbesondere 
für Anforderungen hinsichtlich 

1. Innovationsgehalt, Eignung der Projektbeteiligten und Qualität des Vorhabens, 
2. Transparenz (inklusive Informationsübermittlung) und Monitoring sowie 
3. Bewertungsverfahren." 
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7. In Z 58 wird in§ 78a Abs. 5 Z 5 (bisher Abs. 4 Z 5) nach der Wortfolge „gemäß § 16 des Forschungs­
und Technologieförderungsgesetzes" die Wortfolge „oder über die erfolgte Förderungsentscheidung im 
Rahmen eines äquivalenten Förderprogramms" eingefagt. 

8. In Z 58 wird in§ 78a Abs. 7 (bisher Abs. 6) der Ausdruck „Abs. 4" durch den Ausdruck „Abs. 5" ersetzt. 

9. In Z 70 wird in § l 29b Abs. 2 erster Satz die Wortfolge „Gasanlagen und Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Gase" durch die Wortfolge „Anlagen zur Produktion und Erzeugung von Gasen" ersetzt. 

10. In Z 70 wird in § l 29b Abs. 3 erster Satz das Wort „Bilanzgruppenkoordinator" durch das Wort 
„Netzbetreiber" ersetzt. 

11. In Z 70 wird in § l 29b Abs. 8 Z 9 vor dem Wort „Grüngassiegel" das Wort „etwaiges" eingefagt. 

V. Art. 5 (.-4.°nderung des Energielenkungsgesetzes 2012) wird wie folgt geändert: 

1. In Z 37 entfallt in § 35a Abs. 1 nach der Wortfolge „Sofern die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie" das Wort „ist". 

VI. Art. 6 (,1fnderung des Energie-Control-Gesetzes) wird wie folgt geändert: 

1. Z 22 lautet wie folgt: 

„ 22. § 16 Abs. 2 lautet: 

„(2) Verletzt ein Mitglied des Vorstands Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, eines gemäß§ 21 der 
E-Control zur Vollziehung übertragenen Bundesgesetzes oder der Geschäftsordnung, ohne dass bereits eine 
grobe Pflichtverletzung gemäß § 8 Abs. 3 Z 4 vorliegt, so fordert der Aufsichtsrat das Mitglied des 
Vorstands schriftlich auf, unverzüglich den rechtmäßigen Zustand herzustellen und künftig 
Pflichtverletzungen zu unterlassen. Im Wiederholungs- oder Fortsetzungsfall hat der Aufsichtsrat die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Hinblick 
auf§ 8 Abs. 3 zu verständigen, es sei denn, dass dies nach Art und Schwere des Vergehens unangemessen 
wäre."" 

VII. Art. 7 (A.nderung des Bundesgesetzes zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaujbau 
far alternative Kraftstoffe) wird wie folgt geändert: 

1. In Z 8 wird in § 4a Abs. 2 das Wort „hat" durch das Wort „kann" ersetzt; das Wort „zu" entfallt; das 
Wort „aufzunehmen" wird durch das Wort „aufnehmen" ersetzt. 

VIII. Art. 8 (inderung des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes) wird wie folgt geändert: 

1. Z 1 lautet: 

„ 1. § 3 Abs. 1Z1 lautet: 
„1. „Abwärme" Abwärme im Sinne von § 5 Abs. 1 Z 1 des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. x/2021 . "" 

2. Die Z 2 bis Z 4, Z 6 und Z 7, Z 9 bis Z 26, Z 28, Z 34 und Z 35, Z 37 und Z 39 entfallen. 

3. Z 5 lautet: 

„ 5. Nach § 4 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefagt: 

„(la) Für die Gewährung einer Förderung nach diesem Bundesgesetz muss dem Förderansuchen ein 
Umstellungsplan (Dekarbonisierungspfad) beigelegt werden, aus welchem hervorgeht, wie bei bestehenden 
Verteilernetzen eine durchschnittliche jährliche Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie und Abwärme 
um 1,5% sowie bis 2030 ein Anteil von 60% und bis 2035 ein Anteil von 80% erneuerbarer Energie und 
Abwärme in der Fernwärme- oder Fernkältebereitstellung erreicht werden soll. Der Umstellungsplan hat 
jedenfalls Angaben zum Zielzustand des Netzes und zur Mindestreduktion der eingespeisten Wärme aus 
fossilen Energieträgern und des Primärenergieeinsatzes zu enthalten. Weitere Inhalte sowie Vorgaben zur 
Überwachung der Einhaltung des Umstellungsplans sind in den Förderrichtlinien gemäß § 10 Abs. 4 
festzulegen."" 

4. In Z 40 lautet§ 15 Abs. 3 bis 5: 

„(3) Förderansuchen, für die innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBI. 1 Nr. xy/2021 kein Umstellungsplan gemäß§ 4 Abs. la vorgelegt wird, gelten als zurückgezogen. 
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(4) § 13 Abs. 1 ist ab Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. x/2021 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass Förderverträge nur über Förderansuchen abgeschlossen werden, die bis zum 
31. Dezember 2020 eingereicht wurden. Für F örderansuchen, die nach diesem Zeitpunkt eingereicht 
wurden, werden keine Fördermittel nach diesem Bundesgesetz zur Verfügung gestellt. 

(5) Für Förderansuchen, die bis zum 31. Dezember 2020 eingereicht wurden, ist eine ausreichende 
Dotierung sicherzustellen. Die benötigten Mittel sind der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bis zum 31 . Dezember 2021 bereitzustellen." 
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Dieser Antrag wird begründet wie folgt: 

Begründung 

Artikel 1 - Änderung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes 

Zu § 6 (Nachhaltigkeitskriterien und Kriterien für Treibhausgaseinsparungen für flüssige 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe): 

Bedingt durch Art. 30 der Richtlinie (EU) 2018/2001 ist die Verordnungsermächtigung des§ 6 Abs. 3 um 
die Möglichkeit der Überprüfung und der Kontrolle der Einhaltung der Treibhausgaseinsparungen zu 
ergänzen. 

Zu § 6a (Ökosoziale Kriterien): 

Diese Bestimmung soll die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort dazu 
ermächtigen, durch Verordnung die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energie an ökosoziale Kriterien 
zu knüpfen. Dazu können folgende Kriterien zählen: 

- Anwendung branchenüblicher Kollektivverträge bzw. Einhaltung der entsprechenden Arbeits- und 
sozialrechtlichen Standards sowie Entlohnung; 

- Verantwortungsvolle Personalstrategie (Fortbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten, 
Dienstkontinuität, rationaler Personalschlüssel etc.) ; 

- Maßnahmen zur Geschlechtergleichstellung und Nichtdiskriminierung (Förderung der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Gewährleistung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz 
etc.). 

Zu§ 10 Abs. 5 (Weiterverwendung eines bestehenden Zählpunktes) 

Hiermit wird klargestellt, dass die Weiterverwendung eines bestehenden Zählpunktes die Einordnung einer 
Anlage als Neuanlage nicht hindert. Die Weiterverwendung eines bestehenden Zählpunktes bei 
Neuerrichtung einer Anlage ist von der Erweiterung einer Anlage zu differenzieren. Für Erweiterungen gilt 
Abs. 3. 

Zu § 33 Abs. 3 Z 5 (Abschlag für Freiflächenanlagen): 

Unter Infrastrukturstandort sind insbesondere bestehende oder frühere Kraftwerksstandorte sowie 
geeignete Verkehrsflächen, beispielsweise Autobahnen oder Schieneninfrastruktur, zu verstehen. Zu einem 
Infrastruktur- und Kraftwerksstandort zählen alle Flächen, die eine funktionelle Einheit mit dem 
(ehemaligen) Kraftwerk bilden, beispielsweise umzäunt sind. Bergbaustandorte beziehen sich insbesondere 
auf Flächen eines Bergbaubetriebes gemäß§ 1 Z 24 des Mineralrohstoffgesetzes, BGBl. 1 Nr. 38/1999 idF 
BGBl. 1 Nr. 80/2015 . Siehe auch§ 56 Abs. 10 Z 5. 

Zu§ 60 (Investitionszuschüsse für die Umrüstung bestehender Biogasanlagen): 

Durch den Verweis auf die anwendbaren Regeln der Technik gemäß§ 7 Abs. 1Z53 GWG 2011 wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass die einschlägigen ÖVWG-Richtlinien nicht in jedem Fall eine 
Aufbereitung auf „Erdgasqualität" vorsehen. Die Ergänzung um die Möglichkeit der Förderung einer 
allfälligen Leistungserweiterung im Zuge der Umrüstung ermöglicht eine Steigerung der Produktion an 
einem bestehenden Standort, ohne dass hierfür eine Neuanlage errichtet werden muss. Hierdurch soll die 
nachhaltige Anhebung des Rohstoffpotentials vor Ort durch effiziente Nutzung bestehender 
Anlageninfrastruktur kombiniert werden. Bei Anträgen, die die maximalen Fördermittel eines Fördercalls 
überschreiten, hat die EAG-Förderabwicklungsstelle abweichend von § 59 Abs. 5 letzter Satz eine 
Warteliste zu erstellen. Die Fördermittel der nachfolgenden Fördercalls sind bei Erfüllung aller 
Fördervoraussetzungen zur Bedeckung der Anträge auf der Warteliste unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 59 Abs. 4 zu verwenden. 

Zu§ 61 (Investitionszuschüsse für zu errichtende Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Gas): 

Die Änderung des Abs. 3 dient der Anpassung an den§ 59 Abs. 5. Klarstellend wird außerdem festgehalten, 
dass auch Anlagen, welche erneuerbare Gase aus Gasifikation von Biomasse, wie beispielsweise 
Holzvergasung, produzieren, vom Fördertatbestand umfasst sind. Im Rahmen der Evaluierung gemäß§ 91 
ist insbesondere die Holznutzung im Sinne eines Kriterienkatalogs für die stoffliche bzw. thermische 
Verwertung zu prüfen; dabei sind auch die Kriterien gemäß§ 6 zu berücksichtigen. 
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Zu § 62 (Investitionszuschüsse für Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder 
synthetisches Gas): 

Die Förderung von Anlagen mit einer Mindestleistung von 0,5 MW und einer Höchstleistung von unter 
1 MW gemäß Abs. 5 ist nur dann möglich, wenn auch diese Anlage ausschließlich erneuerbare Elektrizität 
bezieht und somit ausschließlich zur Produktion von erneuerbaren Gasen genutzt wird. Es handelt sich um 
eine den Abs. 1 ergänzende Bestimmung für kleinere Anlagen. Die Kosten für die Förderung nach dieser 
Bestimmung werden je zur Hälfte aus dem Grüngas-Förderbeitrag einerseits und aus der Erneuerbaren­
Förderpauschale und dem Erneuerbaren-Förderbeitrag andererseits bedeckt (siehe§ 71 Abs. 2 sowie§ 69 
Abs. 2). 

Zu§ 72 (Kostenbefreiung für einkommensschwache Haushalte): 

Die Änderungen dienen dem Anliegen, eine vereinfachte und konsumentenfreundlichere Abwicklung der 
Befreiung von der Erneuerbaren-Förderpauschale und des Erneuerbaren-Förderbeitrags zu ermöglichen 
und dadurch einen größeren Personenkreis zu erfassen. 

Zum einen soll nunmehr auf das Rundfunkgebührengesetz (statt wie bisher auf das 
Fernsprechentgeltzuschussgesetz) abgestellt werden, weil es nach dem Rundfunkgebührengesetz mehr von 
der Rundfunkgebühr befreite Personen gibt als Personen, die einen Zuschuss nach dem 
F ernsprechentgeltzuschussgesetz erhalten. 

Zum anderen soll die Befreiung künftig an den Hauptwohnsitz anknüpfen und alle gemeinsam mit der von 
der Rundfunkgebühr befreiten Person in einem Haushalt lebende Personen umfassen. Es ist daher 
unerheblich, ob die Befreiung nach dem Rundfunkgebührengesetz jener Person gewährt wurde, die für den 
betroffenen Wohnsitz den Netzzugangsvertrag mit dem Netzbetreiber abgeschlossen hat oder einer anderen 
mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebenden Person. 

Die sonstigen Änderungen betreffen unter anderem Maßnahmen hinsichtlich der Datenerhebung und 
Datenweitergabe: Wie bereits bisher der Fall soll in den Formularen für die Rundfunkgebührenbefreiung 
die Zählpunktnummer abgefragt werden. Die Verordnung gemäß Abs. 3 kann darüber hinaus vorsehen, 
dass bei der Antragstellung eine Stromrechnung vorzulegen sowie die Daten jener Person anzugeben sind, 
die für den betroffenen Wohnsitz den Netzzugangsvertrag mit dem Netzbetreiber abgeschlossen hat (sollte 
dies nicht die antragstellende Person sein). In diesem Fall wäre nicht nur die Unterschrift der 
antragstellenden Person, sondern auch jener Person notwendig, die den Netzzugangsvertrag abgeschlossen 
hat. Damit wäre die GIS bevollmächtigt, die notwendigen Daten an die betroffenen Netzbetreiber 
weiterzuleiten und etwaige notwendige Abfragen beim Netzbetreiber zu tätigen (bspw. wenn keine 
Rechnung übermittelt wurde oder die Zählpunktnummer nicht stimmt). 

Die im Gesetz vorgenommenen Änderungen sollen durch Begleitmaßnahmen ergänzt werden. So soll die 
GIS Gebühren Info Service GmbH dazu verpflichtet werden, alle von der Rundfunkgebühr befreiten 
Personen nach den Vorgaben des Abs. 6 anzuschreiben, um diese über die Möglichkeit der Befreiung nach 
dieser Bestimmung zu informieren. Dem Schreiben ist ein Formular für die Befreiung beizulegen. 

Die Informationen sind außerdem auf der Internetseite der GIS Gebühren Info Service GmbH zu 
veröffentlichen. Die Regulierungsbehörde kann hierzu nähere Vorgaben machen. 

Die Netzbetreiber wiederum sind verpflichtet, einen entsprechenden Hinweis auf die Netzrechnung 
aufzunehmen. 

Zu§ 72a (Kostendeckelung für Haushalte): 

Für Haushalte, die über ein geringes Einkommen verfügen, dürfen die Gesamtkosten von Erneuerbaren­
Pauschale und Erneuerbaren-Förderbeitrag 75 Euro nicht übersteigen. Die Einkommensgrenze richtet sich 
nach § 48 Abs. 1 Fernmeldegebührenordnung. 

Die Abwicklung der Kostendeckelung obliegt analog zu § 72 der GIS Gebühren Info Service GmbH. Die 
Regulierungsbehörde kann in der Verordnung gemäß § 72 Abs. 3 nähere Regelungen dazu vorsehen. 

Es gelten die Begleitmaßnahmen (Information der adressierten Personengruppe) des§ 72. 

Zu§ 76 Abs. 1 (Grüngas-Förderbeiträge): 

Für Förderungen von Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder synthetisches Gas gemäß 
diesem Bundesgesetz können auch Mittel der Aufbau- und Resilienzfazilität auf Basis des genehmigten des 
nationalen Aufbau- und Resilienzplans sowie weitere europäische Finanzierungsinstrumente herangezogen 
werden. 
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Zu § 79 Abs. 2 (Energiegemeinschaften Allgemeine Bestimmungen): 

Bei Genossenschaften kann die Gemeinnützigkeit durch den zuständigen Revisionsverband bestätigt 
werden. 

Zu § 80 Abs. 2 (Förderungen für Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften): 

Im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001 sollen Energiegemeinschaften auch durch Marktprämie gefördert 
werden können. Da aber die gemeinsame Nutzung des in der Gemeinschaft erzeugten Stroms durch die 
Mitglieder im Vordergrund steht, wird die für Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften förderfähige 
Strommenge begrenzt. 

Zu§ 89 (Preistransparenz): 

Meldungen hinsichtlich der Zusammensetzung des Fernwärme- bzw. Fernkältepreises sollen an die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erfolgen, die 
die entsprechenden Informationen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen hat. 

Zu § 90 (EAG-Monitoringbericht): 

Die in Abs. 4 normierte Kosten-Nutzen-Analyse soll Aufschluss darüber geben, inwieweit die in den 
genannten Gesetzesstellen vorgesehenen Ausnahmebestimmungen der Erreichung der Ziele gemäß § 4 
dienlich sind. 

Zu § 94 (Integrierter Netzinfrastrukturplan): 

Es wird klargestellt, welche Netzebenen von den im integrierten Netzinfrastrukturplan umfassten 
Maßnahmen betroffen sind. Darüber hinaus wird das Datum der Erstveröffentlichung in Abs. 8 angepasst 
und die Formulierung der Übergangsbestimmung in Abs. 9 für anhängige Genehmigungsverfahren im 
Sinne der Rechtssicherheit angepasst. 

Zu§ 95 (Strategische Umweltprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung): 

In Abs. 1 wird ergänzt, dass sich die Prüfung der erheblichen Umweltauswirkungen auf die Maßnahmen 
des integrierten Netzinfrastrukturplans bezieht. In den Abs. 3 und 6 erfolgen redaktionelle Anpassungen. 

Artikel 3 - Änderung des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 
Zu§ 16b Abs. 2, 4 und 5 (Bürgerenergiegemeinschaften): 

Bei Genossenschaften kann die Gemeinnützigkeit durch den zuständigen Revisionsverband bestätigt 
werden. 

Bürgerenergiegemeinschaften können für ihre Anlagen Investitionsförderungen nach dem EAG erhalten, 
sofern die im EAG normierten Voraussetzungen erfüllt werden. 

Ebenso soll die Förderung durch Marktprämie ermöglicht werden, sofern die vermarkteten Strommengen 
aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Wie bei den Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften steht auch 
bei den Bürgerenergiegemeinschaften die gemeinsame Stromnutzung unter den Mitgliedern im 
Vordergrund. Die durch Marktprämie förderfähigen Strommengen sind daher begrenzt. 

Zu § 16d (Gemeinsame Bestimmungen für Energiegemeinschaften): 

Mit explizitem Verweis auf§ 24 E-ControlG wird sichergestellt, dass bei Nichteinhaltung der gesetzlichen 
Grundlagen, die Regulierungsbehörde die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes aufgetragen kann. Von 
den Energiegemeinschaften sind die gesellschaftsrechtlichen Buchführungspflichten einzuhalten. Zur 
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen nach dem EAG und ElWOG 2010 ist der 
Regulierungsbehörde in alle für die Rechnungslegung relevanten Unterlagen Einsicht zu gewähren. Dazu 
zählen beispielsweise Jahresabschlüsse, wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Einnahmen­
Ausgaben-Rechnungen. 

Zu§ 58a (Ausnahmen von Systemnutzungsentgelten für Forschungs-und Demonstrationsprojekte): 

Mit den Änderungen sollen weitere, neben europäischen auch österreichische Forschungs- und 
Demonstrationsprojekte in den Anwendungsbereich der Regelung fallen, sofern sie über eine 
Förderentscheidung gemäß § 16 Forschungs- und Technologieförderungsgesetz oder über eine 
Förderentscheidung im Rahmen eines äquivalenten Förderprogramms verfügen. Dazu zählen 
beispielsweise auch innovative, grünstrombasierte Projekte, die als Ersatz für fossil betriebene Anlagen zur 
Dekarbonisierung im großindustriellen Maßstab beitragen. 
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Zu§ 88a (Versorgungssicherheitsstrategie): 

Um auch zukünftig die Sicherheit der Versorgung mit elektrischer Energie zu gewährleisten und 
Unterbrechungen der Stromversorgung zu vermeiden, hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie eine Versorgungssicherheitsstrategie nach Maßgabe der in 
Abs. 2 genannten Kriterien zu erstellen und diesen alle fünf Jahre zu aktualisieren. Die Erstellung erfolgt 
in Abstimmung mit der Regulierungsbehörde. Dabei sind angemessene und übliche Szenarien zu 
berücksichtigen, zu denen jedenfalls auch ein Szenario mit minimalem Importanteil zählt. Im Sinne der 
Transparenz ist die Versorgungssicherheitsstrategie zu veröffentlichen. 

Artikel 4 - Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 
Zu§ 18 (Pflichten der Verteilergebietsmanager): 

In Anpassung an die Neufassung des § 22 Abs. 2 GWG 2011 hat auch die Berichterstattung nach § 18 
Abs. l Z 12 nicht mehr jährlich zu erfolgen. 

Zu § 75 (Netzzutrittsentgelt): 

Durch den Verweis auf die anwendbaren Regeln der Technik gemäß§ 7 Abs. 1 Z 53 GWG 2011 wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass die einschlägigen ÖVWG-Richtlinien nicht in jedem Fall eine 
Aufbereitung auf „Erdgasqualität" vorsehen. Außerdem werden die Werte der Netzanschlussquotienten 
von bestehenden und neu zu errichtenden Anlagen angepasst und die Netzanschlusslänge, ab welcher ein 
Einspeiser die anfallenden Kosten für den zusätzlichen Leitungsausbau zu entrichten hat, von 1 km auf 
3 km erhöht. 

Zu§ 78a (Ausnahmen von Systemnutzungsentgelten für Forschungs- und Demonstrationsprojekte): 

Es wird klargestellt, nach welchem Maßstab die Äquivalenz eines Förderprogramms im Sinne des Abs. 3 
beurteilt wird. 

Zu § 129b (Herkunftsnachweise für Gas): 

Durch die Änderung des Abs. 3 hat nun der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber bei Netzzutritt über die 
Registrierungspflicht in der Herkunftsnachweisdatenbank zu informieren. 

Artikel 8 - Änderung des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes 
Zu § 3 (Begriffsbestimmungen): 

Der Begriff der „Abwärme" wird durch die Definition gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 
ersetzt. Darunter fallen beispielsweise auch Abwärme aus Abfallverwertungsanlagen sowie Abwärme, die 
im Rahmen einer Kraft-Wärme-Kopplung genutzt wird. 

Zu § 15 (Übergangs- und Inkrafttretensbestimmungen): 

Durch die Änderungen der Abs. 4 und 5 wird klargestellt, dass Förderverträge nur noch für jene 
F örderansuchen abzuschließen sind, die bis zum 31. Dezember 2020 eingereicht wurden. Voraussetzung 
für den Abschluss eines Fördervertrags ist neben den allgemeinen Fördervoraussetzungen, dass binnen 
zwölf Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes ein Dekarbonisierungsplan vorgelegt wird. Andernfalls gilt 
der Förderantrag als zurückgezogen. Bei der Sicherstellung der ausreichenden Dotierung soll unter anderem 
auf vorhandene Mittel aus dem KWK-Gesetz oder aber bereits vorhandene Fördermittelbestände bei der 
Abwicklungsstelle zurückgegriffen werden. 
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